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Zwischen 
 
 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,  
 
 

einerseits 
 
 

und 
 
 
 
 
 
 
 

andererseits 
 
 
wird Folgendes vereinbart:  
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1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter (Beschäftigte),  

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist, über 
den 31. Dezember 2010 hinaus fortbesteht, und 

- die am 1. Januar 2011 unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) fallen, 

für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 
 
2Dieser Tarifvertrag gilt ferner für die unter § 19 Absatz 3 fallenden Beschäftigten 
der Entgeltgruppe 15 Ü. 
 
Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1 Satz 1: 

1. 1Unterbrechungen von bis zu drei Monaten sind unschädlich. ²Wechseln über-
geleitete Beschäftigte von der Humboldt-Universität zu Berlin oder einer von 
§ 1 TV-L Berliner Hochschulen erfassten Hochschule zur Freien Universität 
Berlin unter Beachtung der unschädlichen Unterbrechungsfrist, gelten sie 
auch bei Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages weiter als übergeleitete Be-
schäftigte. ³Die Regelungen dieses Tarifvertrages finden auf diese Beschäftig-
ten Anwendung. 

 
2. 1Auf Beschäftigte, die seit mindestens fünf Jahren für eine jahreszeitlich be-

grenzte regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Arbeitsverhältnis stan-
den oder stehen (Saisonbeschäftigte), werden die §§ 2 bis 8, 11, 14, 17, 18, 
19 Absatz 1, § 29a auch dann angewandt, wenn das Arbeitsverhältnis am 31. 
Dezember 2010 beziehungsweise 1. Januar 2011 nicht bestanden hat. 2Für 
die Überleitung, insbesondere für die Berechnung des Vergleichsentgelts, fin-
den die Regelungen für Beschäftigte, die im Dezember 2010 beurlaubt waren, 
sinngemäß Anwendung. 3Die Anwendung dieses Tarifvertrages endet, wenn 
der Saisonbeschäftigte in einer neuen Saison nicht wieder eingestellt wird. 
4Dieser Tarifvertrag gilt uneingeschränkt für Saisonarbeitnehmer, deren Ar-
beitsverhältnis am 31. Dezember 2010 besteht, bis zum Ende dieses Saison-
arbeitsverhältnisses. 5Bestand mit den Saisonbeschäftigten am 31. Dezember 
2010 beziehungsweise 1. Januar 2011 ein Arbeitsverhältnis, finden die in Satz 
1 angeführten Vorschriften dieses Tarifvertrages auf nachfolgende Saisonbe-
schäftigungen unter den Voraussetzungen der Sätze 1 und 3 Anwendung. 

 
3. Hat das Arbeitsverhältnis nur wegen des Feiertages am 31. Dezember 2010 

oder 1. Januar 2011 nicht bestanden, ist dies für die Anwendung dieses Tarif-
vertrages unschädlich. 

 
(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses 

Tarifvertrages auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitge-
ber im Sinne des Absatzes 1 nach dem 31. Dezember 2010 beginnt und die unter 
den Geltungsbereich des TV-L fallen. 
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(3) Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, die am 

31. Dezember 2010 unter den Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BMT-G/ BMT-
G-O fallen, finden die bisher jeweils einschlägigen tarifvertraglichen Regelungen 
für die Dauer ihres ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiter-
hin Anwendung. 

 
(4) Die Bestimmungen des TV-L gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abweichen-

den Regelungen trifft. 
 
 

§ 2 
Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch den TV-L 

 
(1) 1Der TV-L ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifvertrag für den Bereich der Tarif-

gemeinschaft deutscher Länder (TdL) die in Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A und Teil 
B aufgeführten Tarifverträge (einschließlich deren Anlagen) beziehungsweise Ta-
rifvertragsregelungen, soweit im TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den Anlagen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Ersetzung erfolgt mit Wirkung 
vom 1. Januar 2011, soweit kein abweichender Termin bestimmt ist. 
 
Protokollerklärungen zu § 2 Absatz 1: 

1. 1Die Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B (Liste der ersetzten Tarifverträge bezie-
hungsweise Tarifvertragsregelungen) enthält - über die Anlage 1 TVÜ-Länder 
Teil A hinaus - die Tarifverträge beziehungsweise die Tarifvertragsregelungen, 
die am 1. Januar 2011 ohne Nachwirkung außer Kraft treten. 2Ist für diese Ta-
rifvorschriften in der Liste ein abweichender Zeitpunkt für das Außerkrafttreten 
beziehungsweise eine vorübergehende Fortgeltung vereinbart, beschränkt 
sich die Fortgeltung dieser Tarifverträge auf deren bisherigen Geltungsbereich 
(Arbeiter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West usw.). 

 
2. Von der ersetzenden Wirkung werden ergänzende Tarifverträge, die von der 

TdL abgeschlossen sind, nicht erfasst, soweit diese anstelle landesbezirkli-
cher Regelungen oder für das Tarifgebiet Ost vereinbart sind. 

 
(2) 1Tarifverträge, die von einzelnen Mitgliedern der TdL abgeschlossen wurden, sind 

durch die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien hinsichtlich ihrer Weitergeltung 
zu prüfen und bei Bedarf an den TV-L anzupassen. 2Das Recht zur Kündigung 
der in Satz 1 genannten Tarifverträge bleibt unberührt. 
 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2: 
Entsprechendes gilt für Tarifverträge, die von der TdL abgeschlossen sind, soweit 
diese anstelle landesbezirklicher Regelungen oder für das Tarifgebiet Ost verein-
bart sind. 

 
(3) Unabhängig von den Absätzen 1 und 2 gelten Tarifverträge gemäß § 3 des Tarif-

vertrages zur sozialen Absicherung fort und sind bei Bedarf an den TV-L anzu-
passen. 

 
(4) 1Im Übrigen werden solche Tarifvertragsregelungen mit Wirkung vom 1. Januar 

2011 ersetzt, die  
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- materiell in Widerspruch zu Regelungen des TV-L beziehungsweise dieses 

Tarifvertrages stehen, 

- einen Regelungsinhalt haben, der nach dem Willen der Tarifvertragsparteien 
durch den TV-L beziehungsweise diesen Tarifvertrag ersetzt oder aufgehoben 
worden ist, oder 

- zusammen mit dem TV-L beziehungsweise diesem Tarifvertrag zu Doppelleis-
tungen führen würden. 

 
(5) 1Die in der Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifver-

tragsregelungen gelten fort, soweit im TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den 
Anlagen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung erfasst 
auch Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 
 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 5: 

Die Fortgeltung dieser Tarifverträge beschränkt sich auf den bisherigen Gel-
tungsbereich (zum Beispiel Arbeiter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet 
West). 

 
(6) Soweit in nicht ersetzten Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen auf Vor-

schriften verwiesen wird, die aufgehoben oder ersetzt worden sind, gelten an de-
ren Stelle bis zu einer redaktionellen Anpassung die Regelungen des TV-L bezie-
hungsweise dieses Tarifvertrages entsprechend. 

 
 

2. Abschnitt 
Überleitungsregelungen 

 
 

§ 3 
Überleitung in den TV-L 

 
Die von § 1 Absatz 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. Januar 2011 nach den 
folgenden Regelungen in den TV-L übergeleitet. 
 
Protokollerklärung zu § 3: 

1Die Überleitung für Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O erfolgt 
entsprechend der nach dem BAT/BAT-O maßgeblichen Lebensaltersstufe unabhän-
gig von der Wirksamkeit dieses Vergütungssystems. 2Die Überleitungsregelungen 
regeln nicht die Rechtsfolgen für die Zeit bis zum 31. Dezember 2010. 
 
3Durch Satz 1 wird sichergestellt, dass die Überleitung entsprechend der nach dem 
BAT/BAT-O maßgeblichen Lebensaltersstufe, die im Einzelfall erreicht war, erfolgt. 
4Der Schutz dieses bestehenden, auf den bisherigen individuellen Lebensaltersstu-
fen basierenden Besitzstands wird durch die Anknüpfung der Überleitungsregelun-
gen an das nach Maßgabe von § 5 festgelegte Vergleichsentgelt geregelt. 5Die Tarif-
vertragsparteien sind sich – unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das laufende Re-
visionsverfahren vor dem BAG – 6 AZR 148/09 – darüber einig, kollektiv eine ver-
bindliche Regelung für das Überleitungs- und Übergangsrecht getroffen zu haben. 
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§ 4 

Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 
 
(1) 1Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- beziehungsweise 

Lohngruppe (§ 22 BAT / BAT-O beziehungsweise entsprechende Regelungen für 
Arbeiterinnen und Arbeiter beziehungsweise besondere tarifvertragliche Vor-
schriften für bestimmte Berufsgruppen) nach der Anlage 2 TVÜ-Länder Teil A und 
B beziehungsweise den Anlagen 5A und 5B den Entgeltgruppen des TV-L zuge-
ordnet. 2Für Ärztinnen und Ärzte, einschließlich Ärztinnen und Ärzte in ärztlichen 
Servicebereichen, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die an einer Universitätsklinik 
überwiegend Aufgaben in der Patientenversorgung wahrnehmen, gilt die Entgelt-
ordnung gemäß Anlage 2 TVÜ-Länder Teil C. 3Satz 2 gilt entsprechend für sons-
tige Ärztinnen und Ärzte, soweit für sie die Anwendung dieser Entgeltordnung 
vereinbart ist. 

 
Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1: 

1. 1Bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung verständigen sich die Ta-
rifvertragsparteien zur besseren Übersichtlichkeit für die Zuordnung der Be-
schäftigten gemäß Anlage 1b zum BAT / BAT-O auf eine Anwendungstabelle 
gemäß Anlage 5 A und Anlage 5 B; dies gilt auch für Beschäftigte im Sinne 
des § 1 Absatz 2. 2In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der 
Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 200,- Euro, § 9 Absatz 4 Satz 2 gilt 
entsprechend; ist bei übergeleiteten Beschäftigten das Vergleichsentgelt hö-
her als das Entgelt der Stufe 5, erhalten sie den erhöhten Tabellenwert ab 
dem 1. Januar 2013. 3Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass diese 
Anwendungstabelle - insbesondere die Bezeichnung der Entgeltgruppen - 
keinen Vorgriff auf die Verhandlungen zu einer neuen Entgeltordnung dar-
stellt. 4Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten 
entsprechend. 

 
2. Lehrkräfte, die ihre Lehrbefähigung nach dem Recht der DDR erworben ha-

ben und deren Ämter in den Landesbesoldungsgesetzen der neuen Bundes-
länder beziehungsweise deren Tätigkeitsmerkmale in den Richtlinien des 
Freistaates Sachsen zur Eingruppierung der angestellten Lehrkräfte an öffent-
lichen Schulen ausgebracht wurden, sind "Erfüller" im Sinne der Überleitung 
der Lehrkräfte. 

 
3. Zu den ärztlichen Servicebereichen in der Patientenversorgung zählen zum 

Beispiel Pathologie, Labor, Krankenhaushygiene. 
 

4. Für die Überleitung der Arbeiterinnen und Arbeiter gilt anstelle der Anlage 2 
die Anlage 1 des Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten der kom-
munalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-VKA) vom 13. September 2005. 

 
(2) Beschäftigte, die im Januar 2011 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die 

Voraussetzungen für eine Höhergruppierung, einen Bewährungs-, Fallgruppen- 
oder Tätigkeitsaufstieg erfüllt hätten, werden für die Überleitung so behandelt, als 
wären sie bereits im Dezember 2010 höhergruppiert beziehungsweise höher ein-
gereiht worden.  
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(3) Beschäftigte, die im Januar 2011 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in 

eine niedrigere Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppe eingruppiert bezie-
hungsweise eingereiht worden wären, werden für die Überleitung so behandelt, 
als wären sie bereits im Dezember 2010 herabgruppiert beziehungsweise niedri-
ger eingereiht worden. 

 
 

§ 5 
Vergleichsentgelt 

 
(1) Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TV-L wird für die Be-

schäftigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der Bezüge, die im 
Dezember 2010 zustehen, nach den Absätzen 2 bis 6 gebildet. 

 
(2) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O setzt sich das 

Vergleichsentgelt aus Grundvergütung, allgemeiner Zulage und Ortszuschlag der 
Stufe 1 oder 2 zusammen. 2Ist auch eine andere Person im Sinne von § 29 Ab-
schnitt B Absatz 5 BAT / BAT-O ortszuschlagsberechtigt oder nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen familienzuschlagsberechtigt, wird die Stufe 1 und der 
jeweilige Anteil des Unterschiedsbetrages der Ortszuschlagsstufe 1 und 2 bezie-
hungsweise des Familienzuschlags der Stufe 1, den die andere Person aufgrund 
von Teilzeitbeschäftigung nicht mehr erhält, zugrunde gelegt; findet der TV-L FU 

oder ein dem TV-L FU vergleichbarer Tarifvertrag am 1. Januar 2011 auch auf die an-
dere Person Anwendung, geht der jeweils individuell zustehende Teil des Unter-
schiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlags in das Ver-
gleichsentgelt ein. 3Ferner fließen im Dezember 2010 tarifvertraglich zustehende 
Funktionszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt ein, als sie nach dem TV-L 
nicht mehr vorgesehen sind. 4Erhalten Beschäftigte eine Gesamtvergütung (§ 30 
BAT / BAT-O), bildet diese das Vergleichsentgelt. 5Bei Lehrkräften im Sinne der 
Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-
O wird die Zulage nach § 2 Absatz 3 des Tarifvertrages über Zulagen an Ange-
stellte in das Vergleichsentgelt eingerechnet. 6Abweichend von Satz 5 wird bei 
Lehrkräften, die am 31. Dezember 2010 einen Anspruch auf die Zulage nach Ab-
schnitt A Nr. 2 der Lehrer-Richtlinien der TdL beziehungsweise der Lehrer-
Richtlinien-O der TdL haben, die Zulage nach § 2 Absatz 2 Buchstabe c des Ta-
rifvertrages über Zulagen an Angestellte, und bei Lehrkräften, die einen arbeits-
vertraglichen Anspruch auf Zahlung einer allgemeinen Zulage wie die unter die 
Anlage 1 a zum BAT / BAT-O fallenden Angestellten haben, diese Zulage in das 
Vergleichsentgelt eingerechnet. 

 
Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 Satz 3: 

1Vorhandene Beschäftigte erhalten unter den bisherigen Voraussetzungen bis 
zum 31. Dezember 2018 ihre Techniker- und Meisterzulagen bzw. bis zum 31. 
Dezember 2020 ihre Programmiererzulage als persönliche Besitzstandszulage. 
 

(3) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O wird der Mo-
natstabellenlohn als Vergleichsentgelt zugrunde gelegt. 2Absatz 2 Satz 3 gilt ent-
sprechend. 3Erhalten Beschäftigte den Lohn nach § 21 Absatz 1 Buchstabe a 
BMT-G/BMT-G-O, bildet dieser das Vergleichsentgelt. 

 



 10 

Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 und 3: 

Das Vergleichsentgelt umfasst auch den Sockelbetrag gemäß § 2 des Lohn- und 
Vergütungstarifvertrages Nr. 1 für die Freie Universität Berlin vom 20. April 2010. 

 
(4) 1Beschäftigte, die im Januar 2011 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die 

Grundvergütung beziehungsweise den Monatstabellenlohn der nächsthöheren 
Lebensalters- beziehungsweise Lohnstufe erhalten hätten, werden für die Be-
messung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg be-
reits im Dezember 2010 erfolgt. 2§ 4 Absatz 2 und 3 gilt bei der Bemessung des 
Vergleichsentgelts entsprechend. 

 
(5) 1Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines 

entsprechenden Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, de-
ren Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 
1992 herabgesetzt ist, entsprechend. 
 
Protokollerklärung zu § 5 Absatz 5: 

1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden 
Vollzeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zu-
stehende Entgelt zeitanteilig berechnet. 2Die zeitanteilige Kürzung des auf den 
Ehegattenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrages (§ 5 Absatz 2 Satz 2 2. 
Halbsatz) unterbleibt nach Maßgabe des § 29 Abschnitt B Absatz 5 Satz 2 BAT / 
BAT-O. 3Neue Ansprüche entstehen hierdurch nicht. 
 

(6) Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im Dezember 2010 oder für keinen Tag 
dieses Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hät-
ten sie für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Ab-
schnitt A Absatz 7 BAT / BAT-O und § 27 Abschnitt B Absatz 3 Unterabsatz 4 
BAT / Unterabsatz 3 BAT-O beziehungsweise der entsprechenden Regelungen 
für Arbeiterinnen und Arbeiter werden die Beschäftigten für das Vergleichsentgelt 
so gestellt, als hätten sie am 1. Dezember 2010 die Arbeit wieder aufgenommen. 

 
 

§ 6 
Stufenzuordnung der Angestellten 

 
(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O - mit Ausnahme der 

Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 - werden einer ihrem 
Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe der Entgeltgruppe 
(§ 4) zugeordnet. 2Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird 
zum 1. Januar 2008 im Tarifgebiet West um 2,9 v.H. erhöht und auf volle fünf Eu-
ro aufgerundet. 3Die Erhöhung einschließlich Aufrundung gilt im Tarifgebiet Ost 
ab 1. Mai 2008. 4Zum 1. Januar 2013 steigen diese Beschäftigten in die betrags-
mäßig nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 5Der weitere Stufen-
aufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 6Für die Stufenzuordnung 
der Lehrkräfte im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der 
Anlage 1 a zum BAT / BAT-O gilt die Entgelttabelle zum TV-L mit den Maßgaben 
des § 20. 
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Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1: 
1Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird abweichend von 
Satz 2 und 3 vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des § 15 Absatz 2 TV-L er-
höht. 2Zur Ermittlung der Höhe der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 dieser 
Protokollerklärung zum 1. August 2011 wird das auf dem Rechtsstand vom 31. 
Dezember 2010 festgestellte Vergleichsentgelt um 65 Euro vermindert, um die 
allgemeinen tabellenwirksamen Entgelterhöhungen im Bereich der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (Länderbereich) vom 1. November 2006 bis zum 31. De-
zember 2010 angehoben und anschließend entsprechend dem jeweils geltenden 
Bemessungssatz festgesetzt. 3Nach dem 30. September 2011 wird die individuel-
le Zwischenstufe zum gleichen Zeitpunkt um denselben Vomhundertsatz bzw. in 
demselben Umfang angehoben wie die nächsthöhere reguläre Stufe der jeweili-
gen Entgeltgruppe; d. h., dass vom 1. Oktober 2011 an bei jeder allgemeinen 
Entgeltanpassung gemäß § 15 Absatz 2 TV-L das Entgelt aus der individuellen 
Zwischenstufe auf 100 v. H.  erhöht, um die allgemeinen tabellenwirksamen Ent-
geltanpassungen im Länderbereich angehoben und anschließend entsprechend 
dem jeweils geltenden Bemessungssatz neu festgesetzt wird. 
 

(2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. Januar 2013 höhergruppiert (nach § 8 Absatz 1 
und 3, § 9 Absatz 3 Buchstabe a oder aufgrund Übertragung einer mit einer höhe-
ren Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren Entgelt-
gruppe Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der 
individuellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Tabellenent-
gelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des 
TV-L. 2In den Fällen des Satzes 1 gilt § 17 Absatz 4 Satz 2 TV-L entsprechend. 
3Werden Beschäftigte vor dem 1. Januar 2013 herabgruppiert, werden sie in der 
niedrigeren Entgeltgruppe derjenigen individuellen Zwischenstufe zugeordnet, die 
sich bei Herabgruppierung im Dezember 2010 ergeben hätte; der weitere Stufen-
aufstieg richtet sich nach Absatz 1 Satz 4 und 5. 

 
(3) 1Ist bei Beschäftigten, deren Eingruppierung sich nach der Vergütungsordnung für 

Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT / BAT-O) richtet, das Ver-
gleichsentgelt niedriger als das Entgelt der Stufe 3, entspricht es aber mindestens 
dem Mittelwert aus den Beträgen der Stufen 2 und 3 und ist die/der Beschäftigte 
am Stichtag mindestens drei Jahre in einem Arbeitsverhältnis bei dem selben Ar-
beitgeber beschäftigt, wird sie/er abweichend von Absatz 1 bereits zum 1. Januar 
2011 in die Stufe 3 übergeleitet. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den 
Regelungen des TV-L. 

 
(4) 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der nach § 4 bestimmten 

Entgeltgruppe, werden die Beschäftigten abweichend von Absatz 1 einer dem 
Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet; bei Lehr-
kräften im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 
1 a zum BAT / BAT-O gilt dabei die Entgelttabelle zum TV-L mit den Maßgaben 
des § 20. 2Absatz 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 3Werden Beschäftigte 
aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren 
Entgeltgruppe mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe 
entspricht. 4Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 5Die individuelle Endstufe 
verändert sich um denselben Vomhundertsatz beziehungsweise in demselben 
Umfang wie die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. 
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Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4: 

Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
(5) 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Tabellenentgelt in der 

Stufe 2, werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 3Abweichend von 
Satz 1 werden Beschäftigte, denen am 31. Dezember 2010 eine in der Allgemei-
nen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT / BAT-O) durch die Eingruppierung 
in Vergütungsgruppe Va BAT / BAT-O mit Aufstieg nach IVb und IVa BAT / BAT-
O abgebildete Tätigkeit übertragen ist, der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeord-
net. 

 
(6) 1Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 werden derjenigen 

Stufe der Entgeltgruppe (§ 4) zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Ent-
gelttabelle für Ärztinnen und Ärzte bereits seit Beginn ihrer Zugehörigkeit zu der 
für sie maßgebenden Entgeltgruppe gegolten hätte. 2Für die Stufenfindung bei 
der Überleitung zählen die Zeiten im jetzigen Arbeitsverhältnis zu demselben Ar-
beitgeber. 3Für die Berücksichtigung von Vorzeiten ärztlicher Tätigkeit bei der 
Stufenfindung gilt § 16 Absatz 2 in Verbindung mit § 41 Nr. 11 TV-L. 4Ist das Ver-
gleichsentgelt höher als das nach den Sätzen 1 bis 3 maßgebende Tabellenent-
gelt, wird das Vergleichsentgelt so lange gezahlt, bis das Tabellenentgelt das 
Vergleichsentgelt erreicht; Absatz 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 
 

Protokollerklärungen zu §§ 4 und 6: 

Für die Überleitung in die Entgeltgruppe 8a gemäß Anlagen 5 A und 5 B TVÜ-Länder 
gilt für übergeleitete Beschäftigte 

- der Vergütungsgruppe Kr. V vier Jahre Kr. Va zwei Jahre Kr. VI 
- der Vergütungsgruppe Kr. Va drei Jahre Kr. VI 
- der Vergütungsgruppe Kr. Va fünf Jahre Kr. VI 
- der Vergütungsgruppe Kr. V sechs Jahre Kr. VI 

mit Ortszuschlag der Stufe 2: 

1. Zunächst erfolgt die Überleitung nach den allgemeinen Grundsätzen. 
2. Die Verweildauer in Stufe 3 wird von drei Jahren auf zwei Jahre verkürzt. 
3. Der Tabellenwert der Stufe 4 wird nach der Überleitung um 100 Euro erhöht. 
 
 

§ 7 
Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter 

 
(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O werden entspre-

chend ihrer Beschäftigungszeit nach § 6 BMT-G/BMT-G-O - mit Ausnahme der 
Übergangsvorschrift Nr. 3 zu § 6 BMT-G-O - der Stufe der gemäß § 4 bestimmten 
Entgeltgruppe zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle des 
TV-L bereits seit Beginn ihrer Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist hier-
bei ausnahmslos mit einem Jahr zu berücksichtigen. 2Der weitere Stufenaufstieg 
richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 

 
(2) § 6 Absatz 4 und Absatz 5 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte gemäß Absatz 1 ent-

sprechend. 
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(3) 1Ist das Tabellenentgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, 

werden die Beschäftigten einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuel-
len Zwischenstufe zugeordnet; § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 2Der 
Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in die betragsmäßig nächsthöhere 
reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe findet zu dem Zeitpunkt statt, zu dem sie ge-
mäß Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen Stufenaufstieg aufgrund der 
Beschäftigungszeit erfüllt haben. 3§ 6 Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend. 

 
(4) 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischen-

stufe höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Tabellenentgelt 
nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischen-
stufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere Stu-
fenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 2§ 17 Absatz 4 Satz 2 
TV-L gilt entsprechend. 3Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der 
individuellen Zwischenstufe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der 
niedrigeren Entgeltgruppe, als sei die niedrigere Einreihung bereits im Dezember 
2010 erfolgt; der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer indivi-
duellen Zwischenstufe nach Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2.  

 
Protokollerklärung zu den Absätzen 2 bis 4: 

Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
 

3. Abschnitt 
Besitzstandsregelungen 

 
§ 8 

Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 
 
(1) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Ent-

geltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitet werden und 

- die spätestens am 1. August 2011 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts 
die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit 
zur Hälfte erfüllt haben, 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
haben, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte, und 

- bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, 
die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegen-
gestanden hätten, 

sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, 
in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TV-L eingruppiert. 2Abweichend von Satz 
1 erfolgt die Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Beschäftigten 
aus der Vergütungsgruppe VIII BAT / BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach 
Vergütungsgruppe VII BAT / BAT-O in die Entgeltgruppe 3 übergeleitet worden 
sind; sie erfolgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäftigten aus der Vergü-
tungsgruppe VIb BAT / BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgrup-
pe Vc BAT / BAT-O in die Entgeltgruppe 6 übergeleitet worden sind. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht in den Fällen des § 4 Absatz 2. 4Erfolgt die Höhergruppierung 
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vor dem 1. Januar 2013, gilt - gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Satzes 
2 - § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 

 
(2) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Ent-

geltgruppen 2 sowie 9 bis 15 übergeleitet werden und 

- die spätestens am 1. August 2011 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts 
die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit 
zur Hälfte erfüllt haben, 

- in der Zeit zwischen dem 1. Februar 2011 und dem 31. Dezember 2012 hö-
hergruppiert wären, 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
haben, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte, und 

- bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, 
die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegen-
gestanden hätten, 

erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wä-
ren, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwi-
schen- beziehungsweise Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr Ver-
gleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt 
hätte. 2Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeit-
punkt nicht mehr gezahlt. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung 
zu einer individuellen Zwischenstufe nach § 6 Absatz 1. 4§ 4 Absatz 2 bleibt unbe-
rührt. 5Wenn die Neuberechnung des Vergleichsentgelts nach dem 31. Juli 2011 
zu erfolgen hat, ist das Vergleichsentgelt in entsprechender Anwendung des § 15 
Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L zu ermitteln. 6Satz 2 und Satz 3 letzter Halbsatz der Pro-
tokollerklärung zu § 6 Absatz 1 TVÜ-Länder gilt entsprechend. 

 
(3) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 be-

ziehungsweise 2 auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäf-
tigte, die bei Fortgeltung des BAT / BAT-O bis spätestens zum 28. Februar 2015 
wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit höhergrup-
piert worden wären, unabhängig davon, ob die Hälfte der erforderlichen Bewäh-
rungs- oder Tätigkeitszeit am Stichtag erfüllt ist. 2In den Fällen des Absatzes 2 
Satz 1 erhalten Beschäftigte, die in der Zeit zwischen dem 1. Januar 2013 und 
dem 28. Februar 2015 bei Fortgeltung des BAT / BAT-O höhergruppiert worden 
wären, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen 
Zwischen- oder Endstufe, die sich aus der Summe des bisherigen Tabellenent-
gelts und dem nach Absatz 2 ermittelten Höhergruppierungsgewinn nach bisheri-
gem Recht ergibt; die Stufenlaufzeit bleibt hiervon unberührt. 3Bei Beschäftigten 
mit individueller Endstufe erhöht sich in diesen Fällen ihre individuelle Endstufe 
um den nach bisherigem Recht ermittelten Höhergruppierungsgewinn. 4Im Tarif-
gebiet Ost sind Anpassungen des Bemessungssatzes bei der Ermittlung des Hö-
hergruppierungsgewinns zu berücksichtigen; ab 1. Januar 2010 werden in den 
Fällen, in denen noch keine Bemessungssatzanhebung stattgefunden hat, die 
Höhergruppierungsgewinne um den Faktor 1,081081 erhöht. 5§ 6 Absatz 4 Satz 5 
gilt - auch bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe - entsprechend. 

 
(4) 1Die Absätze 1 bis 3 finden auf übergeleitete Beschäftigte, deren Eingruppierung 

sich bis zum 31. Dezember 2011 nach der Vergütungsordnung für Angestellte im 
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Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT / BAT-O) richtet, und die zum 1. Januar 2012 in 
den Teil IV der Entgeltordnung zum TV-L übergeleitet werden, sowie auf überge-
leitete Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 keine Anwen-
dung. 2Satz 1 gilt nicht für die gemäß Anlagen 5 A und 5 B in die Entgeltgruppen 
9a bis 9d übergeleiteten Beschäftigten. 

 
(5) 1Ist bei einer Lehrkraft, die bis zum 31. Dezember 2011 gemäß Nr. 5 der Vorbe-

merkungen zu allen Vergütungsgruppen nicht unter die Anlage 1a zum BAT / 
BAT-O und ab 1. Januar 2012 gemäß Nr. 4 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung nicht unter die Entgeltordnung zum TV-L fällt, eine Höher-
gruppierung nur vom Ablauf einer Bewährungszeit und von der Bewährung ab-
hängig und ist spätestens am 1. August 2011 die Hälfte der Mindestzeitdauer für 
einen solchen Aufstieg erfüllt, erfolgt in den Fällen des Absatzes 1 unter den wei-
teren dort genannten Voraussetzungen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt der 
Aufstieg in die nächsthöhere Entgeltgruppe. 2Absatz 1 Satz 2 und Höhergruppie-
rungsmöglichkeiten durch entsprechende Anwendung beamtenrechtlicher Rege-
lungen bleiben unberührt. 3In den Fällen des Absatzes 2 gilt Satz 1 mit der Maß-
gabe, dass anstelle der Höhergruppierung eine Neuberechnung des Vergleichs-
entgelts nach Absatz 2 erfolgt. 4Absatz 3 gilt entsprechend. 

 
 

§ 9 
Vergütungsgruppenzulagen 

 
(1) Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, denen 

am 31. Dezember 2010 nach der Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O eine 
Vergütungsgruppenzulage zusteht, erhalten in der Entgeltgruppe, in die sie über-
geleitet werden, eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Vergütungs-
gruppenzulage. 

 
(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die bei 

Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 31. Dezember 2010 eine Vergü-
tungsgruppenzulage ohne vorausgehenden Fallgruppenaufstieg erreicht hätten, 
erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht zu-
gestanden hätte, eine Besitzstandszulage. 2Die Höhe der Besitzstandszulage 
bemisst sich nach dem Betrag, der als Vergütungsgruppenzulage zu zahlen ge-
wesen wäre, wenn diese bereits am 31. Dezember 2010 zugestanden hätte. 
3Voraussetzung ist, dass  

- spätestens am 1. August 2011 die für die Vergütungsgruppenzulage erforder-
liche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23b Abschnitt A 
BAT / BAT-O zur Hälfte erfüllt ist, 

- zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden hätten 
und  

- bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszu-
üben ist, die zu der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte. 

 
(2a)  1Absatz 2 gilt auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, 

die bei Fortgeltung des BAT / BAT-O bis spätestens zum 28. Februar 2015 we-
gen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit die Vorausset-
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zungen der Vergütungsgruppenzulage erfüllt hätten, unabhängig davon, ob die 
Hälfte der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit am Stichtag erfüllt ist. 

 
(3) 1Für aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die 

bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 31. Dezember 2010 im An-
schluss an einen Fallgruppenaufstieg eine Vergütungsgruppenzulage erreicht 
hätten, gilt Folgendes: 

 
a) 1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die den 

Fallgruppenaufstieg am 31. Dezember 2010 noch nicht erreicht haben, sind zu 
dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert worden wä-
ren, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TV-L eingruppiert; § 8 Absatz 1 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 2Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungs-
gruppenzulage steht nicht zu. 

 
b) 1Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg 

am 31. Dezember 2010 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass 
spätestens am 1. August 2011 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf 
die Vergütungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden 
Aufstieg zurückgelegt sein muss oder die Vergütungsgruppenzulage bei Fort-
geltung des bisherigen Rechts bis zum 28. Februar 2015 erworben worden 
wäre. 2Im Fall des Satzes 1 2. Alternative wird die Besitzstandszulage auf 
schriftlichen Antrag gewährt. 

 
c) 1Wäre im Fall des Buchstaben a nach bisherigem Recht der Fallgruppenauf-

stieg spätestens am 31. Dezember 2012 erreicht worden, gilt Absatz 2 auf 
schriftlichen Antrag mit der Maßgabe, dass am 1. Januar 2013 die Hälfte der 
Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergütungsgruppenzulage einschließlich 
der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg erreicht worden sein muss und die 
Vergütungsgruppenzulage bei Fortgeltung des bisherigen Rechts bis zum 
28. Februar 2015 erworben worden wäre. 

 
(4) 1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchstaben b und c wird 

so lange gezahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit ununterbrochen aus-
geübt wird und die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzulage 
nach bisherigem Recht weiterhin bestehen. 2Sie verändert sich bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Ent-
geltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 3Daneben steht ein weiterer Anspruch 
auf eine Entgeltgruppenzulage nach der Entgeltordnung zum TV-L nicht zu. 

 
Protokollerklärung zu § 9 Absatz 4: 

Unterbrechungen wegen Mutterschutz, Elternzeit, Krankheit und Urlaub sind un-
schädlich. 
 
Protokollerklärung zu § 9 Absatz 4 Satz 2: 

Die Besitzstandszulage erhöht sich ab 1. November 2024 um 4,76 v.H. und ab  
1. Februar 2025 um 5,5 v.H.1. 

 
1  1Die Besitzstandszulage verändert sich vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des § 15 Absatz 2 

Satz 5 ff. TV-L. 2Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 TVÜ-Länder gilt ent-
sprechend 
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§ 10  
Fortführung vorübergehend 

übertragener höherwertiger Tätigkeit 
 
1Beschäftigte, denen am 31. Dezember 2010 eine Zulage nach § 24 BAT / BAT-O 
zusteht, erhalten nach Überleitung in den TV-L eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer 
bisherigen Zulage, solange sie die anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin ausü-
ben und die Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen wäre. 2Wird die anspruchsbe-
gründende Tätigkeit über den 31. Dezember 2012 hinaus beibehalten, finden mit 
Wirkung ab dem 1. Januar 2013 die Regelungen des TV-L über die vorübergehende 
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit Anwendung. 3Für eine vor dem 1. Januar 
2011 vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit, für die am 31. Dezember 
2010  wegen der zeitlichen Voraussetzungen des § 24 Absatz 1 beziehungsweise 2 
BAT / BAT-O noch keine Zulage gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt 
entsprechend, zu dem nach bisherigem Recht die Zulage zu zahlen gewesen wäre. 
4Die Sätze 1 bis 3 gelten in den Fällen des § 9 Absatz 3 BMT-G/BMT-G-O i. V. m. § 
3 BTV Nr. 1 zum BMT-G/BMT-G-O entsprechend. 5Sätze 1 bis 4 gelten bei besonde-
ren tarifvertraglichen Vorschriften über die vorübergehende Übertragung höherwerti-
ger Tätigkeiten entsprechend. 6Die Zulage nach Satz 1 verändert sich bei allgemei-
nen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Ent-
geltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 7Ist Beschäftigten, die eine Besitzstands-
zulage nach Satz 1 erhalten, die anspruchsbegründende Tätigkeit bis zum 
31. Dezember 2012 dauerhaft übertragen worden, erhalten sie eine persönliche Zu-
lage, wenn sich die Bezüge dadurch verringert haben. 8Die Zulage nach Satz 7 wird 
für die Dauer der Wahrnehmung dieser Tätigkeit gezahlt. 9Die Höhe der Zulage be-
misst sich nach dem Unterschiedsbetrag zwischen dem am 1. Januar 2011 nach § 6 
oder § 7 zustehenden Tabellenentgelt oder Entgelt nach einer individuellen Zwi-
schen- oder Endstufe einschließlich der Besitzstandszulage nach Satz 1 und dem 
Tabellenentgelt nach der Höhergruppierung. 10Nach der Höhergruppierung erfolgte 
Entgelterhöhungen durch allgemeine Entgeltanpassungen, durch Stufenaufstiege 
und Höhergruppierungen und durch Zulagen gemäß § 14 Absatz 3 TV-L sind auf die 
persönliche Zulage in voller Höhe anzurechnen. 
 

Protokollerklärung zu § 10 Satz 6: 

Die Zulage nach Satz 1 erhöht sich vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des § 15 
Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L. 2Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung zu § 6 Ab-
satz 1 TVÜ-Länder gilt entsprechend. 
 
Protokollerklärung zu § 10 Satz 10: 

Die Anrechnung umfasst auch entsprechende Entgeltsteigerungen, die nach dem 31. 
Dezember 2010 erfolgt sind. 
 
 

§ 11 
Kinderbezogene Entgeltbestandteile 

 
(1) 1Für im Dezember 2010 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezoge-

nen Entgeltbestandteile des BAT / BAT-O oder BMT-G/BMT-G-O in der für De-
zember 2010 zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für 
diese Kinder Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach 
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dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne 
Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt 
würde. 2Die Besitzstandszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen 
Person, die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentli-
chen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohn-
ordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszu-
lage gewährt wird, das Kindergeld gezahlt wird; die Änderung der Kindergeldbe-
rechtigung hat die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich an-
zuzeigen. 3Unterbrechungen der Kindergeldzahlung wegen Ableistung von 
Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung eines frei-
willigen sozialen oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die unschäd-
liche Unterbrechung bereits im Monat Dezember 2010 vorliegt, wird die Besitz-
standszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeldzahlung ge-
währt. 

 
Protokollerklärungen zu § 11 Absatz 1: 

1. 1Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im Dezember 2010 bei Ruhen des 
Arbeitsverhältnisses wegen Elternzeit, Rente auf Zeit oder Ablauf der Kran-
kenbezugsfristen ist für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstands-
zulage unschädlich. 2Bei späteren Unterbrechungen der Entgeltzahlung in 
den Fällen von Satz 1 wird die Besitzstandszulage nach Wiederaufnahme 
der Beschäftigung weiter gezahlt. 3Die Höhe der Besitzstandszulage nach 
Satz 1 richtet sich nach § 5 Absatz 6. 4Diejenigen Beschäftigten, die im De-
zember 2010 nicht kindergeldberechtigt waren und deshalb keinen kinder-
bezogenen Ortszuschlagsanteil erhalten haben und bis zum 28. Februar 
2011 einen Berechtigtenwechsel beim Kindergeld vornehmen, haben An-
spruch auf die Besitzstandszulage nach Satz 1. 5Die Höhe der Besitzstands-
zulage ist so zu bemessen, als hätte die/der Beschäftigte bereits im Dezem-
ber 2010 Anspruch auf Kindergeld gehabt. 

 
2. 1Nr. 1 gilt entsprechend auf schriftlichen Antrag bei Ruhen des Arbeitsver-

hältnisses wegen eines Sonderurlaubs aufgrund von Familienpflichten oder 
eines Sonderurlaubs, für den der Arbeitgeber vor dessen Antritt ein dienstli-
ches oder betriebliches Interesse an der Beurlaubung schriftlich anerkannt 
hat. 2Familienpflichten im Sinne des Satzes 1 liegen vor, wenn die/der Be-
schäftigte mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder einen nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen tatsächlich betreut oder pflegt. 
3Die/Der Beschäftigte hat das Vorliegen der Voraussetzungen nachzuweisen 
und Änderungen anzuzeigen. 

 
3. 1Bei Tod der/des Kindergeldberechtigten wird ein Anspruch nach Absatz 1 

für den anderen in den TV-L FU oder einen dem TV-L FU vergleichbaren Ta-
rifvertrag übergeleiteten Beschäftigten auf schriftlichen Antrag auch nach 
dem 1. Januar 2011 begründet. 2Der Anspruch auf die kinderbezogenen 
Entgeltbestandteile muss bei der verstorbenen Person unbeschadet der 
sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 1 bis zum Todestag bestanden 
haben. 3Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu bemessen, als hätte 
die/der Beschäftigte bereits im Dezember 2010 Anspruch auf Kindergeld ge-
habt. 4Die Besitzstandszulage wird ab dem ersten Tag des Monats, der dem 
Sterbemonat folgt, frühestens jedoch ab 1. Januar 2011, gezahlt. 5Satz 3 der 
Nr. 2 gilt entsprechend. 
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(2) 1§ 24 Absatz 2 TV-L ist anzuwenden. 2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 

Satz 1 verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Ta-
rifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 
3Ansprüche nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 
durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten abgefunden werden. 

 
Protokollerklärung zu § 11 Absatz 2: 

1Die Besitzstandszulage erhöht sich vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des § 
15 Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L. 2Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung zu § 6 
Absatz 1 TVÜ-Länder gilt entsprechend. 
 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 

a) zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 28. Februar 2011 geborene Kinder 
der übergeleiteten Beschäftigten, 

b) die Kinder von bis zum 28. Februar 2011 in ein Arbeitsverhältnis übernomme-
nen Auszubildenden, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kranken-
pflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Entbindungspflege 
sowie Praktikantinnen und Praktikanten aus tarifvertraglich geregelten Be-
schäftigungsverhältnissen, soweit diese Kinder vor dem 1. März 2011 geboren 
sind. 

 
 

§ 12  
Strukturausgleich 

 
(1) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte erhalten 

einen nicht dynamischen Strukturausgleich ausschließlich in den in Anlage 3 auf-
geführten Fällen zusätzlich zu ihrem monatlichen Entgelt. 2Maßgeblicher Stichtag 
für die anspruchsbegründenden Voraussetzungen (Vergütungsgruppe, Lebensal-
terstufe, Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 1. Januar 2011, sofern in Anlage 3 
nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist. 

 
Protokollerklärung zu § 12 Absatz 1: 

<hier nicht abgedruckt; gilt nur für Lehrkräfte an Schulen> 
 
(2) Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im Januar 2013, sofern in Anlage 3 

nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 
(3) Für Beschäftigte, für die nach dem TV-L die Regelungen des Tarifgebiets Ost 

Anwendung finden, gilt der jeweilige Bemessungssatz. 
 
(4) 1Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24 Absatz 2  

TV-L). 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages 
zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992 bzw. vom 12. Oktober 2006 herabge-
setzt ist, entsprechend. 
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Protokollerklärung zu § 12 Absatz 4: 

Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit der/des Beschäftigten ändert sich der Strukturausgleich entsprechend. 

 
(5) 1Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf 

den Strukturausgleich angerechnet. 2Dies gilt auch, wenn die Höhergruppierung 
aufgrund der Überleitung von Beschäftigten in die Entgeltordnung zum TV-L ge-
mäß § 29a Absatz 3 oder aufgrund § 29c Absatz 3, § 29d Absatz 2, § 29e oder 
§ 29f erfolgt. 3Für Beschäftigte in einer der Entgeltgruppen 9a bis 15 (Anlage B 
zum TV-L), in der Entgeltgruppe 13 Ü (§ 19) oder in einer der Entgeltgruppen KR 
9 bis KR 16 (Anlage C zum TV-L) wird bei Erreichen der Stufe 6 auch der Unter-
schiedsbetrag zwischen Stufe 5 und Stufe 6 auf den Strukturausgleich angerech-
net. 4Satz 3 gilt ab 1. Januar 2020 entsprechend für Beschäftigte in einer der Ent-
geltgruppen S 9 bis S 18 (Anlage G zum TV-L). 5Satz 3 findet keine Anwendung 
auf Beschäftigte im Sinne von § 19 Absatz 2 Satz 2. 

 
Protokollerklärungen zu § 12 Absatz 5: 

1. Die Überleitung in die Entgeltgruppe 14 gemäß § 29a Absatz 5 gilt nicht als 
Höhergruppierung. 

2. 1Für Beschäftigte, die in der Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 30. September 
2018 der Stufe 6 zugeordnet werden, wird auch die Erhöhung des Unter-
schiedsbetrages am 1. Oktober 2018 auf den Strukturausgleich angerechnet. 
2Satz 1 gilt entsprechend bei Beschäftigten in Entgeltgruppe 9 mit besonderer 
Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 für den Erhöhungsbetrag nach Anla-
ge B zum TVL. 3Satz 1 findet keine Anwendung auf Beschäftigte im Sinne von 
§ 19 Absatz 2 Satz 2. 

 
(6) Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden. 
 
(7) Die Absätze 1 bis 6 finden auf Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 

Satz 2 und 3 keine Anwendung. 
 
 

§ 13  
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 
(1) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. Dezember 2010 § 71 BAT gegolten hat 

und die nicht in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird abwei-
chend von § 22 Absatz 2 TV-L für die Dauer des über den 31. Dezember 2010 
hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzu-
schuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Netto-
krankengeld oder der entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Netto-
entgelt (§ 22 Absatz 2 Satz 2 und 3 TV-L) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um 
die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Bei Be-
schäftigten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder 
die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit 
sind, werden bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leis-
tungen zu Grunde gelegt, die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zustünden. 
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(2) 1Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende der 

26. Woche seit dem Beginn ihrer über den 31. Dezember 2010 hinaus ununter-
brochen fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder Ar-
beitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Re-
habilitation ihr Entgelt nach § 21 TV-L fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. Januar 2011 
Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten der Entgelt-
fortzahlung nach Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 TV-L angerechnet. 
 

(3) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. Dezember 2010 § 71 BAT gegolten hat 
und die in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird anstelle des 
Krankengeldzuschusses nach § 22 Absatz 2 und 3 TV-L für die Dauer des über 
den 31. Dezember 2010 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhält-
nisses das Entgelt nach § 21 TV-L bis zur Dauer von 26 Wochen gezahlt. 2§ 22 
Absatz 4 TV-L findet auf die Entgeltfortzahlung nach Satz 1 entsprechende An-
wendung. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auf Antrag entsprechend für bisher unter § 
71 BAT fallende Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert sind und am 22. November 2010 (Stichtag) einen Anspruch auf 
Krankengeld erst ab der 27. Woche der Arbeitsunfähigkeit hatten; der Antrag ist 
bis zum 28. Februar 2011 zu stellen. 

 
Protokollerklärung zu § 13: 

1Ansprüche aufgrund von Regelungen für die Gewährung von Beihilfen an Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im Krankheitsfall bleiben für übergeleitete Beschäf-
tigte, die am 31. Dezember 2010 noch Anspruch auf Beihilfe haben, unberührt. 
2Änderungen von Beihilfevorschriften für Beamte kommen zur Anwendung, soweit 
auf Landes- beziehungsweise Bundesvorschriften Bezug genommen wird. 
 
 

§ 14 
Beschäftigungszeit 

 
(1) Für die Dauer des über den 31. Dezember 2010 hinaus fortbestehenden Arbeits-

verhältnisses werden die vor dem 1. Januar 2011 nach Maßgabe der jeweiligen 
tarifrechtlichen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten - mit Ausnahme 
der Zeiten im Sinne der Übergangsvorschrift Nr. 3 zu § 19 BAT-O / § 6 BMT-G-O 
- als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-L berücksichtigt. 

 
(2) Für die Anwendung des § 23 Absatz 2 TV-L werden die bis zum 31. Dezember 

2010 zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe  

- des § 39 BAT anerkannte Dienstzeit, 

- des § 39 BAT-O beziehungsweise § 37 BMT-G-O anerkannte Beschäfti-
gungszeit, 

- des § 37 BMT-G i. V. m. §§ 9, 9a des BTV Nr. 1 zum BMT-G anerkannte Jubi-
läumszeit 

sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-L berücksichtigt. 
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§ 15 
Urlaub 

 
(1) - gilt nicht - 
 
(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte der Ver-

gütungsgruppen I und Ia, die für das Urlaubsjahr 2010 einen Anspruch auf 
30 Arbeitstage Erholungsurlaub erworben haben, behalten bei einer Fünftagewo-
che diesen Anspruch für die Dauer des über den 31. Dezember 2010 hinaus un-
unterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Die Urlaubsregelungen des 
TV-L bei abweichender Verteilung der Arbeitszeit gelten entsprechend. 

 
(3) 1§ 49 Absatz 1 und 2 MTArb / MTArb-O i.V.m. dem Tarifvertrag über Zusatzurlaub 

für gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter der Länder gelten bis zum In-
Kraft-Treten eines entsprechenden Tarifvertrags der Länder fort; im Übrigen gilt 
Absatz 1 entsprechend. 2Aus dem Geltungsbereich des BMT-G übergeleiteten 
Beschäftigten, die am 31. Dezember 2010 Anspruch auf einen Zusatzurlaub nach 
§ 42 Absatz 5 BMT-G haben, behalten diesen Anspruch, solange sie die An-
spruchsvoraussetzungen in dem über den 31. Dezember 2010 hinaus ununter-
brochen fortbestehenden Arbeitsverhältnis weiterhin erfüllen. 3Für aus dem Gel-
tungsbereich des BMT-G/BMT-G-O übergeleitete Beschäftigte gelten abweichend 
von Satz 1 § 42 BMT-G/BMT-G-O i. V. m. § 10 BTV Nr.1 zu § 42 BMT-G/BMT-G-
O bis zum Inkrafttreten eines entsprechenden Tarifvertrags der Länder fort; im 
Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend. 

 
(4) 1In den Fällen des § 48a BAT / BAT-O oder § 41a BMT-G/BMT-G-O wird der 

nach der Arbeitsleistung im Kalenderjahr 2010 zu bemessende Zusatzurlaub im 
Kalenderjahr 2011 gewährt. 2Die nach Satz 1 zustehenden Urlaubstage werden 
auf den nach den Bestimmungen des TV-L im Kalenderjahr 2011 zustehenden 
Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit und Schichtarbeit angerechnet. 3Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 4: 

1Abweichend von § 48a BAT/BAT-O oder § 41a BMT-G/BMT-G-O ist der nach 
der Arbeitsleistung im Kalenderjahr 2010 zu bemessende Zusatzurlaub bis zum 
30. September 2011 auf Antrag zu gewähren, sofern dem keine dienstlichen oder 
betrieblichen Gründe entgegenstehen. 2Stehen dienstliche oder betriebliche 
Gründe der Gewährung des Zusatzurlaubs entgegen, wird der verbliebene Zu-
satzurlaub in ein Zeitguthaben umgewandelt. 3Für den nach Satz 1 bis zum 30. 
September 2011 gewährten Zusatzurlaub findet Absatz 4 Satz 2 keine Anwen-
dung. 

 
 

§ 16  
Abgeltung 

 
1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus Be-
sitzständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen, pauschaliert bezie-
hungsweise abgefunden werden. 2§ 11 Absatz 2 Satz 3 und § 12 Absatz 6 bleiben 
unberührt. 
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Protokollerklärung zum 3. Abschnitt: 

1Einvernehmlich werden die Verhandlungen zur Überleitung der Entgeltsicherung bei 
Leistungsminderung zurückgestellt. 2Da damit die fristgerechte Überleitung bei Be-
schäftigten, die eine Zahlung nach §§ 25 Absatz 4, 28 Absätze 1 und 2 und 28a 
BMT-G/BMT-G-O beziehungsweise § 56 BAT / BAT-O erhalten, nicht sichergestellt 
ist, erfolgt am 1. Januar 2011 eine Fortzahlung der bisherigen Bezüge als zu ver-
rechnender Abschlag auf das Entgelt, das diesen Beschäftigten nach dem noch zu 
erzielenden künftigen Verhandlungsergebnis zusteht; § 6 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
sowie die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gelten entsprechend. 3Die in Satz 2 ge-
nannten Bestimmungen - einschließlich etwaiger Sonderregelungen - finden in ihrem 
jeweiligen Geltungsbereich bis zum In-Kraft-Treten einer Neuregelung weiterhin An-
wendung, und zwar auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 4§ 55 Absatz 2 
Unterabsatz 2 Satz 2 BAT bleibt in seinem bisherigen Geltungsbereich unberührt; die 
Regelung findet bis zum 31. Juli 2011 im Tarifgebiet Ost keine Anwendung. 5Sollte 
das künftige Verhandlungsergebnis geringer als bis dahin gewährte Leistungen aus-
fallen, ist eine Rückforderung ausgeschlossen. 
 
 

4. Abschnitt  
Sonstige vom TV-L abweichende  

oder ihn ergänzende Bestimmungen 
 
 

§ 17  
Eingruppierung 

 
(1) 1Die §§ 22, 23 BAT / BAT-O einschließlich der Vergütungsordnung, § 2 Absatz 1 

bis 4 des Berliner Bezirkstarifvertrages Nr. 2 zum Rahmentarifvertrag zu § 20 
BMT-G/BMT-G-O einschließlich des Lohngruppenverzeichnisses der Anlage 1 
sowie die entsprechenden Regelungen für das Tarifgebiet Ost einschließlich § 2 
Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 gelten über 
den 31. Dezember 2010 hinaus bis zum 31. Dezember 2011 fort. 2Für Beschäftig-
te, die unter § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 
1991 fallen, gelten die entsprechenden Vorschriften des Satzes 1 auch über den 
31. Dezember 2011 hinaus fort; dies gilt entsprechend für Beschäftigte, die unter 
Absatz 10 fallen. 3Diese über den 31. Dezember 2011 hinaus fortgeltenden Rege-
lungen finden auf übergeleitete und ab dem 1. Januar 2011 neu eingestellte Be-
schäftigte im jeweiligen bisherigen Geltungsbereich nach Maßgabe dieses Tarif-
vertrages Anwendung. 4An die Stelle der Begriffe Vergütung und Lohn tritt der 
Begriff Entgelt. 
 

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 1: 

Bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung gilt: 

1Sind in Tätigkeitsmerkmalen für Beschäftigte, mit Ausnahme des wissenschaft-
lichen Personals, bestimmte Erfahrungen, eine Vorbildung oder eine Ausbildung 
gefordert, sind diese bei der Zuordnung des Aufgabengebiets zu einem Tätig-
keitsmerkmal als Regelanforderung heranzuziehen (Bewertung). 
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2Bei der individuellen Eingruppierung der oder des Beschäftigten führt das Fehlen 
der geforderten Erfahrungen, Regelvor- oder -ausbildung jedoch nicht zu einer 
niedrigeren Eingruppierung, sofern die Beschäftigten über sonstige für die jeweils 
auszuübende Tätigkeit erforderliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und 
sie aufgrund dieser Kenntnisse und Erfahrungen ausgewählt wurden.  

³Übergeleitete Beschäftigte, die wegen des Fehlens einer geforderten Erfahrung, 
Regelvor- oder -ausbildung niedriger eingruppiert wurden, können auf Antrag bis 
zum 31. März 2011 gemäß Satz 2 neu eingruppiert und auf dieser Basis überge-
leitet werden, sofern die Beschäftigten über sonstige für die jeweils auszuübende 
Tätigkeit erforderliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und sie aufgrund 
dieser Kenntnisse und Erfahrungen ausgewählt wurden. 
 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 1 Satz 2: 

Satz 2 findet für Lehrkräfte, für die die Entgeltordnung zum TV-L besondere Tä-
tigkeitsmerkmale enthält, keine Anwendung. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 

- gelten Vergütungsordnung und Lohngruppenverzeichnis nicht für ab dem 
1. Januar 2011 in Entgeltgruppe 1 TV-L neu eingestellte Beschäftigte, 

- gilt die Vergütungsgruppe I der Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O ab dem 
1. Januar 2011 nicht fort; die Ausgestaltung entsprechender Arbeitsverhältnis-
se erfolgt außertariflich, 

- gilt für übergeleitete und ab dem 1. Januar 2011 neu eingestellte Ärztinnen 
und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 die Entgeltordnung gemäß 
Anlage 2 TVÜ-Länder Teil C. 

 
(3) 1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 sind für Beschäftigte, 

die unter § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 
1991 fallen sowie für Beschäftigte, die unter Absatz 10 fallen, alle zwischen dem 
1. Januar 2012 und dem In-Kraft-Treten entsprechender neuer Eingruppierungs-
regelungen stattfindenden Eingruppierungsvorgänge (Neueinstellungen und Um-
gruppierungen) vorläufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen 
Besitzstand.2Dies gilt nicht für Aufstiege gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 und 
Absatz 3. 

 
(4)  aufgehoben 
 
(5) 1Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege gibt es ab dem 1. Januar 

2011 nicht mehr; §§ 8 und 9 bleiben unberührt. 2Satz 1 gilt auch für Vergütungs-
gruppenzulagen, es sei denn, dem Tätigkeitsmerkmal einer Vergütungsgruppe 
der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) ist eine Vergütungs-
gruppenzulage zugeordnet, die unmittelbar mit Übertragung der Tätigkeit zusteht; 
bei Übertragung einer entsprechenden Tätigkeit bis zum 31. Dezember 2011 wird 
diese unter den Voraussetzungen des bisherigen Tarifrechts als Besitzstandszu-
lage in der bisherigen Höhe gezahlt; § 9 Absatz 4 gilt entsprechend. 
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(6) Soweit die Anforderungen nach bisherigem Tarifrecht erfüllt wären, erhalten die-
jenigen Beschäftigten, denen ab dem 1. Januar 2011 eine anspruchsbegründen-
de Tätigkeit übertragen wird, eine persönliche Zulage, 
 
a) die sich betragsmäßig nach der entfallenen Techniker- und Meisterzulage be-

misst bis zum 31. Dezember 2018; 
 
b) die sich betragsmäßig nach der entfallenen Programmiererzulage bemisst bis 

zum 31. Dezember 2020. 
 
(7) 1Für Eingruppierungen ab dem 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 wer-

den die Vergütungsgruppen der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum 
BAT) und die Lohngruppen des Lohngruppenverzeichnisses gemäß Anlage 4 den 
Entgeltgruppen des TV-L, zugeordnet. 2Für Beschäftigte, die unter § 2 Nr. 3 des 
Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen sowie für Be-
schäftigte, die unter Absatz 10 fallen, gilt Satz 1 auch für Eingruppierungen nach 
dem 31. Dezember 2011 fort. 3In den Fällen des § 16 Absatz 2a TV-L kann die 
Eingruppierung auch über den 31. Dezember 2011 hinaus unter Anwendung der 
Anlage 2 in die im unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis gemäß § 4 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Anlage 2, § 8 Absatz 1 und 3, § 9 Absatz 3 Buchstabe a 
oder durch vergleichbare Regelungen erworbene Entgeltgruppe erfolgen, sofern 
das unmittelbar vorhergehende Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 2011 be-
gründet worden ist und derselben Ausgangsvergütungsgruppe zugeordnet war; 
im vorhergehenden Arbeitsverhältnis noch nicht vollzogene Bewährungs-, Tätig-
keits- oder Zeitaufstiege werden in dem neuen Arbeitsverhältnis nicht weiterge-
führt. 4Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt.  

  
Protokollerklärungen zu § 17 Absatz 7: 

1. Die Protokollerklärung Nr. 1 zu § 4 Absatz 1 gilt entsprechend für übergeleite-
te und ab dem 1. Januar 2011 neueingestellte Pflegekräfte. 

2. Satz 2 findet für Lehrkräfte, für die die Entgeltordnung zum TV-L besondere 
Tätigkeitsmerkmale enthält, keine Anwendung. 

3. Bei Eingruppierungen ab dem 1. Januar 2011 findet für die Zuordnung der 
Lohngruppen zu den Entgeltgruppen anstelle der Anlage 4 die Anlage 3 des 
Tarifvertrags zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber 
in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 
13. September 2005 Anwendung.2 

 
(8) 1Beschäftigte, die ab dem 1. Januar 2011 in die Entgeltgruppe 13 eingruppiert 

sind und die nach der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT / 
BAT-O) in Vergütungsgruppe IIa BAT / BAT-O mit fünf- beziehungsweise sechs-
jährigem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O eingruppiert wären, 
erhalten bis zum 31. Dezember 2011 eine persönliche Zulage in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Entgelt ihrer Stufe nach Entgeltgruppe 13 und der 
entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 14. 2Von Satz 1 werden auch Fallgrup-
pen der Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O erfasst, deren Tätigkeitsmerkmale ei-
ne bestimmte Tätigkeitsdauer voraussetzen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für 
Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 4Sie gelten nicht für Ärztinnen und Ärzte 
im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3. 

 
2 Aus redaktionellen Gründen als Ziffer 3 dargestellt (im TVÜ-Länder FU als Nr. 2. vereinbart). 
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(9) 1Die bisherigen Regelungen für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter gelten bis zum 
31. Dezember 2011 im bisherigen Geltungsbereich fort; dies gilt auch für Be-
schäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 2Ist anlässlich der vorübergehenden Über-
tragung einer höherwertigen Tätigkeit im Sinne des § 14 TV-L zusätzlich eine Tä-
tigkeit auszuüben, für die nach bisherigem Recht ein Anspruch auf Zahlung einer 
Zulage für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter besteht, erhält die/der Beschäftigte 
bis zum 31. Dezember 2011 abweichend von Satz 1 sowie von § 14 Absatz 3 TV-
L anstelle der Zulage nach § 14 TV-L für die Dauer der Ausübung sowohl der hö-
herwertigen als auch der zulagenberechtigenden Tätigkeit eine persönliche Zula-
ge in Höhe von insgesamt 10 v. H. ihres/seines Tabellenentgelts. 3Für Beschäftig-
te, die unter Absatz 10 fallen, gelten Satz 1 und 2 auch über den 31. Dezember 
2011 hinaus fort. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 9 Satz 1: 

1Für die Beschäftigten, auf deren Tätigkeit am 31. Dezember 2010 der BMT-
G/BMT-G-O Anwendung fand, gelten die Regelungen für Vorarbeiterinnen und 
Vorarbeiter des § 3 BTV Nr. 2 zum BMT-G/BMT-G-O fort. 2Soweit in diesem Ta-
rifvertrag auf einen Anteil des Monatstabellenlohnes abgestellt wird, tritt an des-
sen Stelle das jeweilige Tabellenentgelt gem. § 15 Absatz 2 TV-L. 3An die Stelle 
der Stufe 1 des Monatstabellenlohnes tritt die Stufe 2 des Tabellenentgelts. 4Für 
Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2 TVÜ-Länder finden bis zum In-Kraft-
Treten einer neuen Entgeltordnung für den TV-L die bisherigen Regelungen für 
Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter des § 3 BTV Nr. 2 zum BMT-G / BMTG-O An-
wendung. 

 
(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für besondere tarifvertragliche Vorschriften über die 

Eingruppierungen entsprechend. 
 
Protokollerklärung zu § 17: 

1Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass im Falle einer neuen Entgelt-
ordnung die bisherigen unterschiedlichen materiellen Wertigkeiten aus Fachhoch-
schulabschlüssen (einschließlich Sozialpädagogen/innen und Ingenieuren/innen) auf 
das Niveau der vereinbarten Entgeltwerte der Entgeltgruppe 9 ohne Mehrkosten (un-
ter Berücksichtigung der Kosten für den Personenkreis, der nach der Übergangspha-
se nicht mehr in eine höhere beziehungsweise niedrigere Entgeltgruppe eingruppiert 
ist) zusammengeführt werden; die Abbildung von Heraushebungsmerkmalen ober-
halb der Entgeltgruppe 9 bleibt davon unberührt. 
 
 

§ 18  
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit  

nach dem 31. Dezember 2010 
 
(1) 1Wird aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleiteten Beschäftigten in 

der Zeit zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2012 erstmalig 
außerhalb von § 10 eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend übertragen, findet 
der TV-L Anwendung. 2Ist die/der Beschäftigte in eine individuelle Zwischenstufe 
übergeleitet worden, gilt für die Bemessung der persönlichen Zulage § 6 Absatz 2 
Satz 1 und 2 entsprechend. 3Bei Überleitung in eine individuelle Endstufe gilt § 6 
Absatz 4 Satz 3 entsprechend. 4In den Fällen des § 6 Absatz 5 bestimmt sich die 
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Höhe der Zulage nach den Vorschriften des TV-L über die vorübergehende Über-
tragung einer höherwertigen Tätigkeit. 

 
(2) Wird aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O übergeleiteten Beschäftig-

ten nach dem 31. Dezember 2010 erstmalig außerhalb von § 10 eine höherwerti-
ge Tätigkeit vorübergehend übertragen, gelten bis zum In-Kraft-Treten eines Ta-
rifvertrages über eine persönliche Zulage die bisherigen Regelungen des BMT-
G/BMT-G-O mit der Maßgabe entsprechend, dass sich die Höhe der Zulage nach 
dem TV-L richtet, soweit sich aus § 17 Absatz 9 Satz 2 und 3 nichts anderes 
ergibt. 

 
Protokollerklärung zu § 18 Absatz 2: 

Auch die Übertragung einer Vertretungstätigkeit im Sinne des § 3 Absatz 1 Buch-
stabe a und b BTV Nr. 1 zum BMT-G/BMT-G-O gilt als Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit im Sinne des Absatzes 2. 

 
(3) 1Bis zum  31. Dezember 2011 gilt - auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 

2 - die Regelung des § 14 TV-L zur vorübergehenden Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit mit der Maßgabe, dass sich die Voraussetzungen für die über-
tragene höherwertige Tätigkeit nach § 22 Absatz 2 BAT / BAT-O beziehungswei-
se den entsprechenden Regelungen für Arbeiter bestimmen. 2Für Beschäftigte, 
die unter § 17 Absatz 10 fallen, gilt Satz 1 bis zum In-Kraft-Treten entsprechender 
Eingruppierungsvorschriften über den 31. Dezember 2011 hinaus fort. 

 
 

§ 19  
Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü und 15 Ü3 

 
(1)  1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitet worden sind, oder ab 

dem 1. Januar 2011 in die Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in die 
Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 2a eingestellt und gemäß § 17 Absatz 7 der Ent-
geltgruppe 2 Ü zugeordnet worden sind, gelten besondere Tabellenwerte, soweit 
sich aus § 29a nichts anderes ergibt. 

 
2Die besonderen Tabellenwerte betragen 
 
a) in der Zeit vom 1. Oktober 2023 bis 31. Oktober 2024 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

2.369,86 2.577,93 2.657,48 2.755,41 2.822,72 2.914,51 

 
b) in der Zeit vom 1. November 2024 bis 31. Januar 2025 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

2.569,86 2.777,93 2.857,48 2.955,41 3.022,72 3.114,51 

 
3 Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die besonderen Tabellenwerte nach Maßgabe des § 15 Ab-

satz 2 Satz 6 ff. TV-L. 
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c) ab 1. Februar 2025 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

2.711,20 2.930,72 3.014,64 3.117,96 3.188,97 3.285,81 

 
(2) 1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 13 Ü übergeleitet worden sind, gelten 

folgende Tabellenwerte: 

 
a) in der Zeit vom 1. Oktober 2023 bis 31. Oktober 2024 
 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 Stufe 6 

  Nach 2 

Jahren in 

Stufe 2 

Nach 4 

Jahren in 

Stufe 3 

Nach 3 

Jahren in 

Stufe 4a 

Nach 3 

Jahren in 

Stufe 4b 

Nach 5 

Jahren in 

Stufe 5 

Beträge 

aus 

(E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) (E 14/6) 

E 13 Ü 4.508,07 4.748,54 5.167,63 5.593,59 6.246,27 6.433,67 

 
b)  in der Zeit vom 1. November 2024 bis 31. Januar 2025 

 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 Stufe 6 

  Nach 2 

Jahren in 

Stufe 2 

Nach 4 

Jahren in 

Stufe 3 

Nach 3 

Jahren in 

Stufe 4a 

Nach 3 

Jahren in 

Stufe 4b 

Nach 5 

Jahren in 

Stufe 5 

Beträge 

aus 

(E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) (E 14/6) 

E 13 Ü 4.708,07 4.948,54 5.367,63 5.793,59 6.446,27 6.633,67 

 
c)  ab 1. Februar 2025 

 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 Stufe 6 

  Nach 2 

Jahren in 

Stufe 2 

Nach 4 

Jahren in 

Stufe 3 

Nach 3 

Jahren in 

Stufe 4a 

Nach 3 

Jahren in 

Stufe 4b 

Nach 5 

Jahren in 

Stufe 5 

Beträge 

aus 

(E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) (E 14/6) 

E 13 Ü 4.967,01 5.220,71 5.662,85 6.112,24 6.800,81 6.998,52 

 
2Bei Beschäftigten im Sinne des § 53 Hochschulrahmengesetz, die in die Entgelt-
gruppe 13 Ü übergeleitet werden und bei denen das Vergleichsentgelt im Zeit-
punkt der Überleitung den Betrag von 3.300 Euro nicht erreicht, erhöht sich der 
Tabellenwert in der Stufe 6 um den Betrag, der sich ergibt, wenn von 200 Euro 
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die Differenz zwischen den Stufen 5 und 6 der Entgelttabelle abgezogen wird. 
3Dasselbe gilt bei Neueinstellungen von Beschäftigten im Sinne des § 53 Hoch-
schulrahmengesetz in die Stufen 1 oder 2 der Entgeltgruppe 13 für die Erhöhung 
des Tabellenwertes der Stufe 6 der Entgeltgruppe 13. 
 

 
Protokollerklärung zu § 19 Absatz 2 Satz 2: 

Die Erhöhung des Tabellenwertes beträgt  

- 12,60 Euro vom 1. Oktober 2023 bis 31. Januar 2025, 

- 2,29 Euro ab 1. Februar 2025. 
 

Protokollerklärung zu § 19 Absatz 2 Satz 3: 

Die Erhöhung des Tabellenwertes beträgt  

- 24,15 Euro vom 1. Oktober 2023 bis 31. Januar 2025, 

- 14,47 Euro ab 1. Februar 2025. 
 
(3) 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I BAT / BAT-O unterliegen 

dem TV-L. 2Sie werden in die Entgeltgruppe 15 Ü übergeleitet. 3Für sie gelten fol-
gende Tabellenwerte: 

 
a) vom 1. Oktober 2023 bis 31. Oktober 2024 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

6.122,63 6.795,90 7.434,88 7.853,95 7.957,04 

 
b) in der Zeit vom 1. November 2024 bis 31. Januar 2025 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

6.322,63 6.995,90 7.634,88 8.053,95 8.157,04 

 
c) ab 1. Februar 2025 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

6.670,37 7.380,67 8.054,80 8.496,92 8.605,68 

 
4Die Verweildauer in den Stufen 1 bis 4 beträgt jeweils fünf Jahre. 5§ 6 Absatz 5 
findet keine Anwendung. 

 
(4) Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entspre-

chend. 
 

(5) 1Für am 1. Januar 2018 vorhandene Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Ü wird die 
bis zum 31. Dezember 2017 in Stufe 5 bzw. in der individuellen Endstufe zurück-
gelegte Zeit angerechnet. 2Ist das Tabellenentgelt der Stufe 6 niedriger als der 
bisherige Betrag der individuellen Endstufe, werden die Beschäftigten erneut ei-



 30 

ner individuellen Endstufe unter Beibehaltung der bisherigen Entgelthöhe zuge-
ordnet; § 6 Absatz 4 Sätze 3 bis 5 TVÜ-Länder gelten entsprechend. 

 
 

§ 20 
Anwendung der Entgelttabelle auf Lehrkräfte 

 
(1) 1Für übergeleitete und für ab 1. Januar 2011 neu eingestellte Lehrkräfte, die bis 

zum 31. Dezember 2011 gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungs-
gruppen nicht unter die Anlage 1a zum BAT / BAT-O und/oder ab 1. Januar 2012 
gemäß Nr. 4 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung nicht unter 
die Entgeltordnung zum TV-L fallen, gilt die Entgelttabelle zum TV-L bis zum 31. 
Dezember 2016 mit der Maßgabe, dass die Tabellenwerte 

- der Entgeltgruppen 5 bis 8 um 64,00 Euro und  

- der Entgeltgruppen 9 bis 13 um 72,00 Euro  

vermindert werden; die verminderten Tabellenwerte sind auch maßgebend für die 
Zuordnung der Lehrkräfte in die individuelle Zwischenstufe beziehungsweise indi-
viduelle Endstufe am 1. Januar 2011. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte, die die fach-
lichen und pädagogischen Voraussetzungen für die Einstellung als Studienrat 
nach der Besoldungsgruppe A 13 BBesG oder eines entsprechenden Landesbe-
soldungsgesetzes erfüllen, und für übergeleitete Lehrkräfte, die einen arbeitsver-
traglichen Anspruch auf Zahlung einer allgemeinen Zulage wie die unter die An-
lage 1a zum BAT / BAT-O fallenden Angestellten haben. 

 
(2) Im Tarifgebiet West vermindern sich die Beträge nach Absatz 1 Satz 1 bei jeder 

nach dem 1. Januar 2011 wirksam werdenden allgemeinen Tabellenanpassung in  

- den Entgeltgruppen 5 bis 8 um 6,40 Euro und  

- den Entgeltgruppen 9 bis 13 um 7,20 Euro. 
 

(3) 1Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entspre-
chend. 2Im Tarifgebiet Ost findet der Bemessungssatz für die Entgelte auch auf 
die Beträge nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 und Absatz 2 Anwendung. 3Die 
Verminderung nach Absatz 2 erfolgt mit jeder nach dem 1. Januar 2011 wirksam 
werdenden allgemeinen Tabellenanpassung im Tarifgebiet Ost. 

 
 
Protokollerklärung zu § 20: 

1Für die Verminderungsbeträge nach Absatz 1 gilt vom 1. August 2011 an der jewei-
lige Bemessungssatz gem. § 15 Absatz 2 TV-L. 2Die Beträge vermindern sich da-
nach erstmals zum 1. August 2011 auf 

 

in den 
Entgeltgruppen 

Euro 

5 bis 8 43,46 

9 bis 13 48,89 

 
3Die Beträge nach Absatz 1 vermindern sich bei jeder nach dem 31. Dezember 2010 
im Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (Länderbereich) wirksam wer-



 31 

denden allgemeinen Tabellenanpassung zu dem Zeitpunkt, zu dem nach § 15 Ab-
satz 2 TV-L die Tabellenanpassungen übernommen werden.* 
 
 
* Demnach gelten bei der Freien Universität Berlin folgende Verminderungsbeträge: 

 

In den 
Entgeltgruppen 

vom 1.3.2015 
bis 29.2.2016 

vom 1.3.2016 
bis 31.12.2016 

   

5 bis 8 12,61 € 6,30 € 

9 bis 13 14,18 € 7,09 € 

 
 

§ 21 
Jahressonderzahlung im Jahr 2010 

 
(1) Beschäftigten wird bis zum 31. Dezember 2010 die Zuwendung nach dem Tarif-

vertrag über eine Zuwendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973 
(TV Zuwendung)/Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwen-
dung Ang-O) vom 10. Dezember 1990 und Urlaubsgeld nach dem Tarifvertrag 
über ein Urlaubsgeld für Angestellte vom 16. März 1977 (TV Urlaubs-
geld)/Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte (TV Urlaubsgeld Ang-O) 
vom 10. Dezember 1990 gezahlt.  
 

(2) Abweichend von Absatz 1 wird Beschäftigten, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 
2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte, bis zum 
31. Dezember 2010 eine Zuwendung nach dem Tarifvertrag über eine Zuwen-
dung für Arbeiter vom 12. Oktober 1973/Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ar-
beiter (TV Zuwendung Arb-O) vom 10. Dezember 1990 und Urlaubsgeld nach 
dem Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter vom 16. März 
1977/Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter (TV Urlaubsgeld Arb-O) vom 
10. Dezember 1990 gezahlt.  

 
Protokollerklärung zu § 21: 

Das Urlaubsgeld und die Zuwendung für das Jahr 2010 stehen denjenigen Beschäf-
tigten, die für das Jahr 2010 noch kein Urlaubsgeld und noch keine Zuwendung er-
halten haben, in Anwendung der in § 21 TVÜ-Länder genannten Tarifverträge trotz 
des Inkrafttretens des TVÜ-Länder FU nach dem Fälligkeitszeitpunkt für das Ur-
laubsgeld und die Zuwendung nach diesen Tarifverträgen noch zu. 
 
 

§ 22 
Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 

 
Bezüge im Sinne des § 36 Absatz 1 Unterabsatz 2 BAT / BAT-O, § 26a Absatz 1 Un-
terabsatz 2 BMT-G/BMT-G-O für Arbeitsleistungen bis zum 31. Dezember 2010 wer-
den nach den bis dahin jeweils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das Ar-
beitsverhältnis mit Ablauf des 31. Dezember 2010 beendet worden wäre.  
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§ 23 

Bereitschaftszeiten 
 

- gilt nicht - 
 
 

§ 24 
Nebentätigkeiten 

 
Für bis zum 31. Dezember 2010 genehmigte Nebentätigkeiten der übergeleiteten 
Beschäftigten gelten die bisher anzuwendenden Bestimmungen weiter; eine arbeits-
vertragliche Neuregelung bleibt unberührt. 

 
 

§ 25 
Sonderregelungen für Beschäftigte im bisherigen Geltungsbereich 
der SR 2 a, SR 2 b, SR 2 m und SR 2 o BAT / BAT-O und der SR 2a, 

 SR 2b, SR 2 i und SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / MTArb-O 
 
(1) Nr. 7 SR 2 a BAT / BAT-O gilt im bisherigen Geltungsbereich für Maßnahmen, die 

vor dem 1. Januar 2011 bewilligt worden sind, fort. 

   
(2) Bestehende Regelungen zur Anrechnung von Wege- und Umkleidezeiten auf die 

Arbeitszeit bleiben durch das In-Kraft-Treten des TV-L unberührt. 

 
(3) Regelungen gemäß Nr. 2 SR 2 m BAT / BAT-O bleiben durch das In-Kraft-Treten 

des TV-L unberührt. 

 
(4) Übergeleiteten Beschäftigten, die am 31. Dezember 2010 Zulagen nach Nr. 5a 

und Nr. 6 Absatz 3 SR 2 o BAT / BAT-O beziehungsweise nach Nr. 7 SR 2 l der 
Anlage 2 Abschnitt B MTArb / Nr. 6 SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O er-
halten haben, wird diese Zulage unter den bisherigen Voraussetzungen als wei-
terhin widerrufliche Zulage fortgezahlt. 

 
(5) 1Für die von § 1 Absatz 1 und 2 erfassten Beschäftigten gelten im bisherigen Gel-

tungsbereich fort: 

- Nr. 8 und Nr. 10 SR 2 a der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / Nr. 7 und Nr. 11 SR 
2 a der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O, 

- Nr. 6 Absatz 2, Nr. 8 und Nr. 9 SR 2 b der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / Nr. 7 
Absatz 2, Nr. 10 und Nr. 13 SR 2 b der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O und 

- Nr. 4 SR 2 i der Anlage 2 Abschnitt B MTArb. 
 

2Sie können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geändert werden. 
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§ 26 

Beschäftigte im Vollstreckungsdienst 
 
§ 33 Absatz 1 Buchstabe b BAT / BAT-O gilt für übergeleitete und neueingestellte 
Beschäftigte im Vollstreckungsdienst fort. 
 
 

§ 27 
Übergangsregelungen 

für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse 
 

Für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse gelten § 65 BAT / BAT-O, § 69 MTArb / 
MTArb-O und § 5 Abschnitt A der Ausbildungsvergütungstarifverträge weiter. 

 
 

§ 28 
Änderung des Beschäftigungsumfangs  

im Zuge der Arbeitszeitverlängerung 
 
(1) 1Bei Teilzeitbeschäftigten, mit denen am 31. Juli 2011 im Arbeitsvertrag eine feste 

Stundenzahl vereinbart ist und bei denen sich am 1. August 2011 das Entgelt 
wegen einer anderen Relation von ermäßigter zur vollen Arbeitszeit vermindert, 
ist auf Antrag der/des Beschäftigten die Stundenzahl so aufzustocken, dass die 
Höhe ihres bisherigen regelmäßigen Brutto-Entgelts erreicht wird. 2Der Antrag ist 
bis zum 31. Oktober 2011 zu stellen. 3Satz 1 gilt nicht für Beschäftigte in Alters-
teilzeit. 

 
(2) Die/Der Beschäftigte, die/der unter § 41 TV-L fällt, erhält das Recht auf Beibehal-

tung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden (Tarifgebiet 
West) beziehungsweise 40 Stunden (Tarifgebiet Ost); in diesem Fall wird das 
entsprechende zeitanteilige Tabellenentgelt gezahlt. 

 
 

§ 29 
Arbeiterinnen und Arbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg 

 
- hier nicht abgedruckt - 

 
 

§ 29a 
Überleitung in die Entgeltordnung zum TV-L am 1. Januar 2012 

 
(1) 1Für in den TV-L übergeleitete und für zwischen dem 1. November 2006 und dem 

31. Dezember 2011 neu eingestellte Beschäftigte gelten für Eingruppierungen ab 
dem 1. Januar 2012 die §§ 12, 13 TV-L sowie die Entgeltordnung zum TV-L. 
2Hängt die Eingruppierung nach den §§ 12, 13 TV-L von der Zeit einer Tätigkeit 
oder Berufsausübung ab, wird die vor dem 1. Januar 2012 zurückgelegte Zeit so 
berücksichtigt, wie sie zu berücksichtigen wäre, wenn die Entgeltordnung zum 
TV-L bereits seit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses gegolten hätte. 
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(2) 1In den TV-L übergeleitete und ab dem 1. November 2006 neu eingestellte Be-
schäftigte, 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 
Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2011 hinaus fortbe-
steht, und 

- die am 1. Januar 2012 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 

sind – jedoch unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dauer der 
unverändert auszuübenden Tätigkeit – zum 1. Januar 2012 in die Entgeltordnung 
zum TV-L übergeleitet; Absatz 3 bleibt unberührt. 2Soweit an die Tätigkeit in der 
bisherigen Entgeltgruppe in Abweichung von § 16 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 
Satz 1 TV-L besondere Stufenregelungen nach den Anlagen 2, 4 oder 5 geknüpft 
waren, gelten diese für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit fort. 
3Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe besondere Entgeltbe-
standteile geknüpft waren und diese in der Entgeltordnung zum TV-L in geringe-
rer Höhe entsprechend vereinbart sind, wird die hieraus am 1. Januar 2012 be-
stehende Differenz unter den bisherigen Voraussetzungen als Besitzstandszula-
ge so lange gezahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit unverändert aus-
geübt wird und die sonstigen Voraussetzungen für den besonderen Entgeltbe-
standteil nach bisherigem Recht weiterhin bestehen; § 9 Absatz 4 bleibt unbe-
rührt. 4Satz 3 gilt entsprechend, wenn besondere Entgeltbestandteile in der Ent-
geltordnung zum TV-L nicht mehr vereinbart sind. 
 
Protokollerklärung zu § 29a Absatz 2: 

1Die vorläufige Zuordnung zu der Entgeltgruppe des TV-L nach der Anlage 2 oder 
4 gilt als Eingruppierung. 2Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppie-
rungen findet aufgrund der Überleitung in die Entgeltordnung nicht statt. 
 

(3) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 nach der Entgeltordnung zum 
TV-L eine höhere Entgeltgruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag in die Entgelt-
gruppe eingruppiert, die sich nach § 12 TV-L ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der 
höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhergruppierungen 
(§ 17 Absatz 4 TV-L). 3War die/der Beschäftigte in der bisherigen Entgeltgruppe 
der Stufe 1 zugeordnet, wird sie/er abweichend von Satz 2 der Stufe 1 der höhe-
ren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird ange-
rechnet. 4Bei Beschäftigten im Sinne von Teil II Abschnitt 22 Unterabschnitt 1 der 
Entgeltordnung zum TV-L werden übertariflich gewährte Leistungen auf den Hö-
hergruppierungsgewinn angerechnet. 5Satz 1 gilt für den erstmaligen Anspruch 
auf eine Entgeltgruppenzulage entsprechend, sofern bei Eingruppierungen zwi-
schen dem 1. November 2006 und dem 31. Dezember 2011 die vergleichbare 
Vergütungsgruppenzulage aufgrund von § 17 Absatz 5 nicht mehr gezahlt wurde.  

 
(4)1Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 und/oder nach Absatz 3 Satz 5 kann nur bis 

zum 31. Dezember 2012 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. 
Januar 2012 zurück; nach dem Inkrafttreten der Entgeltordnung zum TV-L einge-
tretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben 
bei der Stufenzuordnung nach Absatz 3 Satz 2 und 3 unberücksichtigt. 2Ruht das 
Arbeitsverhältnis am 1. Januar 2012, beginnt die Frist von einem Jahr mit der 
Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2012 zurück.  
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(5) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 sind Beschäftigte mit einem Anspruch auf 
die bisherige Zulage nach § 17 Absatz 8 stufengleich und unter Beibehaltung der 
in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 14 übergeleitet. 

 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Beschäftigte, die unter § 2 Nr. 3 des Ände-

rungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, sowie für Beschäf-
tigte, die unter § 17 Absatz 10 fallen. 

 
(7) Für Beschäftigte, die gemäß Teil II Abschnitt B der Anlage 1a zum BAT / BAT-O 

eingruppiert sind, gilt Absatz 4 mit folgenden Maßgaben: 

a) Anstatt bis zum 31. Dezember 2012 kann der Antrag gemäß Satz 1 bis zum 
31. August 2013 gestellt werden. 

b) Erfolgt bei einem ruhenden Arbeitsverhältnis nach Satz 2 die Wiederaufnahme 
der Tätigkeit bis zum 31. August 2012, kann der Antrag bis zum 31. August 
2013 gestellt werden; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2012 zurück. 

 
 

§ 29b 
Überleitung aus der bisherigen Entgeltgruppe 9 

in die Entgeltgruppen 9a und 9b am 1. Januar 2019 
  
(1) 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die keine besonderen Stufenregelungen 

gelten, 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 
Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2018 hinaus fortbe-
steht, und  

- die am 1. Januar 2019 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 

sind stufengleich und unter Mitnahme der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufen-
laufzeit in die Entgeltgruppe 9b übergeleitet.   

 
(2) 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9 mit einer besonderen Stufenlaufzeit in der  

Stufe 3 von sieben Jahren 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 
Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2018 hinaus fortbe-
steht, und  

- die am 1. Januar 2019 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 
 

sind in die Entgeltgruppe 9a übergeleitet. 2Sie sind wie folgt einer Stufe und in-
nerhalb dieser Stufe dem Jahr der Stufenlaufzeit unter Mitnahme der Restzeit zu-
geordnet:  

 

bisherige Stufe / Jahr innerhalb der 
Stufe / Restzeit (R) 

neue Stufe / Jahr innerhalb der  
Stufe / Restzeit (R) 

1 / 1 / R 1 / 1 / R 

2 / 1 / R 2 / 1 / R 

2 / 2 / R 2 / 2 / R 

3 / 1 / R 3 / 1 / R 

3 / 2 / R 3 / 2 / R 
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3 / 3 / R 3 / 3 / R 

3 / 4 / R 4 / 1 / R 

3 / 5 / R 4 / 2 / R 

3 / 6 / R 4 / 3 / R 

3 / 7 / R 4 / 4 / R 

4 / 1 / R 5 / 1 / R 

4 / 2 / R 5 / 2 / R 

4 / 3 / R 5 / 3 / R 

4 / 4 / R 5 / 4 / R 

4 / 5 / R 5 / 5 / R 

4 / 6 und weitere 6 

 
3Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 9a Stufe 3 übergeleitet werden, erhalten 
bis zur Zuordnung zur Stufe 4 das Entgelt der Stufe 4.   

 
(3) 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9 mit einer besonderen Stufenlaufzeit in der  

Stufe 2 von fünf Jahren 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 
Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2018 hinaus fortbe-
steht, und  

- die am 1. Januar 2019 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 
 
sind in die Entgeltgruppe 9a übergeleitet. 2Sie sind wie folgt einer Stufe und in-
nerhalb dieser Stufe dem Jahr der Stufenlaufzeit ggf. unter Mitnahme der Restzeit 
zugeordnet:  

 

bisherige Stufe / Jahr innerhalb der 
Stufe / Restzeit (R) 

neue Stufe / Jahr innerhalb der  
Stufe / Restzeit (R) 

1 / 1 / R 1 / 1 / R 

2 / 1 / R 2 / 1 / R 

2 / 2 / R 2 / 2 / R 

2 / 3 / R 3 / 1 / R 

2 / 4 / R 3 / 2 / R 

2 / 5 / R 3 / 3 / R 

3 / 1 / R 4 / 1 / R 

3 / 2 / R 4 / 2 / R 

3 / 3 / R 4 / 3 / R 

3 / 4 / R 4 / 4 / R 

3 / 5 / R 5 / 1 / - 

3 / 6 / R 5 / 1 / - 

3 / 7 / R 5 / 1 / - 

3 / 8 / R 5 / 1 / - 

3 / 9 / R 5 / 1 / - 

4 / 1 / R 5 / 1 / R 

4 / 2 / R 5 / 2 / R 

4 / 3 / R 5 / 3 / R 

4 / 4 / R 5 / 4 / R 

4 / 5 / R 5 / 5 / R 

4 / 6 und weitere 6 
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(4) Beschäftigte im Sinne der Absätze 1 bis 3 in einer individuellen Endstufe werden 

einer neuen individuellen Endstufe zugeordnet, die der nach bisherigem Recht für 
Januar 2019 zustehenden individuellen Endstufe entspricht; § 6 Absatz 4 Satz 5 
gilt entsprechend. 

 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2.  
 
 

§ 29c 
Überleitung der Pflegekräfte am 1. Januar 2019 

 
(1) 1Beschäftigte im Sinne von Teil IV der Entgeltordnung zum TV-L 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 
Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2018 hinaus fortbe-
steht, und  

- die am 1. Januar 2019 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 

sind für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit wie folgt von der bis-
herigen in die neue KR-Entgeltgruppe übergeleitet:  

 

Bisherige KR-Entgeltgruppe neue KR-Entgeltgruppe 

KR 3a KR 5 

KR 4a KR 6 

KR 7a KR 7 

KR 8a KR 8 

KR 9a KR 9 

KR 9b KR 10 

KR 9c KR 11 

KR 9d KR 12 

KR 10a KR 13 

KR 11a KR 14 

KR 11b KR 15 

KR 12a KR 16 

 
2Absatz 3 bleibt unberührt. 
 
Protokollerklärung zu § 29c Absatz 1:  

Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierungen findet aufgrund der 
Überleitung nicht statt.  
 

(2) 1Die Überleitung nach Absatz 1 erfolgt stufengleich unter Mitnahme der in der 
Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit. 2Ist durch eine Verkürzung der Stufenlaufzeit 
in der neuen KR-Entgeltgruppe die Stufenlaufzeit zum Erreichen der nächsthöhe-
ren Stufe der jeweiligen neuen KR-Entgeltgruppe erfüllt, beginnt in dieser nächst-
höheren Stufe die Stufenlaufzeit neu. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich 
nach § 16 Absatz 3 Satz 1 TV-L. 4Beschäftigte in einer individuellen Endstufe 
werden wie folgt einer Stufe zugeordnet:  

- übersteigt der Betrag, der ohne die Änderungen in Teil IV der Entgeltordnung 
für Januar 2019 als individuelle Endstufe zustehen würde, den Betrag der 
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höchsten Stufe, werden Beschäftigte einer individuellen Endstufe zugeordnet, 
die der nach bisherigen Recht für Januar 2019 zustehenden individuellen 
Endstufe entspricht; § 6 Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend;  

- übersteigt der Betrag, der ohne die Änderungen in Teil IV der Entgeltordnung 
für Januar 2019 als individuelle Endstufe zustehen würde, den Betrag der 
höchsten Stufe nicht, werden Beschäftigte der Stufe 6 zugeordnet.  

  
(3) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 1 nach Teil IV der Entgeltordnung zum 

TVL eine höhere Entgeltgruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag in die Entgelt-
gruppe eingruppiert, die sich nach § 12 TV-L ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der 
höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhergruppierungen 
(§ 17 Absatz 4 TV-L). 3War die/der Beschäftigte in der bisherigen Entgeltgruppe 
der Stufe 1 zugeordnet, wird sie/er abweichend von Satz 2 der Stufe 1 der höhe-
ren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird ange-
rechnet. 

 
(4) 1Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 kann nur bis zum 31. März 2020 gestellt wer-

den (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. Januar 2019 zurück; nach dem 1. Ja-
nuar 2019 eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Ent-
geltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 2 Satz 2 und 3 unbe-
rücksichtigt. 2Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Januar 2019, beginnt die Frist von 
einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Ja-
nuar 2019 zurück. 

 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 
 

§ 29d 
Überleitung der Beschäftigten, für die sich ab 1. Januar 2020 Verbesserungen 

in der Eingruppierung ergeben 
  
(1) 1Beschäftigte, 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 
Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2019 hinaus fortbe-
steht, und  

- die am 1. Januar 2020 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 

sind für den Fall, dass sich für sie eine höhere Eingruppierung ausschließlich auf-
grund der zum 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Änderungen in der Entgeltord-
nung zum TV-L ergibt, für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit in 
der bisherigen Entgeltgruppe eingruppiert. 2Absatz 2 bleibt unberührt. 3Soweit an 
die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe in Abweichung von § 16 Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 TV-L besondere Stufenregelungen in den Tätigkeits-
merkmalen der Entgeltordnung zum TV-L oder nach den Anlagen 2 oder 4 ge-
knüpft waren, gelten diese für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit 
fort; dies gilt nicht für die besonderen Stufenregelungen nach den Anlagen 2 und 
4 für die Entgeltgruppe 9. 

 
Protokollerklärung zu § 29d Absatz 1:  

Die Protokollerklärung zu § 29a Absatz 2 gilt entsprechend.  
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(2) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 nach den Änderungen in der 
Entgeltordnung zum TV-L eine höhere Entgeltgruppe, sind die Beschäftigten auf 
Antrag in die Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 TV-L ergibt. 2Die Stu-
fenzuordnung in der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für 
Höhergruppierungen (§ 17 Absatz 4 TV-L). 3War die/der Beschäftigte in der bis-
herigen Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie/er abweichend von Satz 2 
der Stufe 1 der höheren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrach-
te Zeit wird angerechnet. 

 
(3) 1Der Antrag nach Absatz 2 Satz 1 kann nur bis zum 31. Dezember 2020 gestellt 

werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. Januar 2020 zurück; nach dem 
1. Januar 2020 eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen 
Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 2 Satz 2 und 3 un-
berücksichtigt. 2Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Januar 2020, beginnt die Frist 
von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 
1. Januar 2020 zurück. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht 

- für Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 20 der Entgeltordnung zum 
TVL, 

- für Beschäftigte, die unter § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum 
BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, sowie 

- für Beschäftigte, die unter § 17 Absatz 10 fallen. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2.  
 

§ 29e 
Überleitung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 

am 1. Januar 2020 
 
(1) Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 20 der Entgeltordnung zum TV-L, 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 
Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2019 hinaus fortbe-
steht, und  

- die am 1. Januar 2020 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 

sind in die neue S-Entgeltgruppe übergeleitet. 
 
(2) 1Beschäftigte im Sinne von Absatz 1 sind wie folgt einer Stufe und innerhalb die-

ser Stufe dem Jahr der Stufenlaufzeit unter Mitnahme der Restzeit zugeordnet: 
 
 

bisherige Stufe / Jahr innerhalb der 
Stufe / Restzeit (R) 

neue Stufe / Jahr innerhalb der  
Stufe / Restzeit (R) 

1 / 1 / R 1 / 1 / R 

2 / 1 / R 2 / 1 / R 

2 / 2 / R 2 / 2 / R 

3 / 1 / R 2 / 3 / R 

3 / 2 / R 3 / 1 / R 
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3 / 3 / R 3 / 2 / R 

4 / 1 / R 3 / 3 / R 

4 / 2 / R 3 / 4 / R 

4 / 3 / R 4 / 1 / R 

4 / 4 / R 4 / 2 / R 

5 / 1 / R 4 / 3 / R 

5 / 2 / R 4 / 4 / R 

5 / 3 / R 5 / 1 / R 

5 / 4 / R 5 / 2 / R 

5 / 5 / R 5 / 3 / R 

6 / 1 / R 5 / 4 / R 

6 / 2 / R 5 / 5 / R 

6 / 3 / R 6 

 
2Für Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 20, deren Eingruppierung sich 
nach Entgeltgruppe S 4 Fallgruppe 2 des Unterabschnitts 6 richtet, gilt Satz 1 mit 
der Maßgabe, dass die Stufe 4 die Endstufe ist. 3Abweichend von Satz 1 sind Be-
schäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 20, deren Eingruppierung sich nach Ent-
geltgruppe S 8b der Unterabschnitte 5 oder 6 richtet, wie folgt einer Stufe und in-
nerhalb dieser Stufe dem Jahr der Stufenlaufzeit unter Mitnahme der Restzeit zu-
geordnet: 

 

bisherige Stufe / Jahr innerhalb der 
Stufe / Restzeit (R) 

neue Stufe / Jahr innerhalb der  
Stufe / Restzeit (R) 

1 / 1 / R 1 / 1 / R 

2 / 1 / R 2 / 1 / R 

2 / 2 / R 2 / 2 / R 

3 / 1 / R 2 / 3 / R 

3 / 2 / R 3 / 1 / R 

3 / 3 / R 3 / 2 / R 

4 / 1 / R 3 / 3 / R 

4 / 2 / R 3 / 4 / R 

4 / 3 / R 4 / 1 / R 

4 / 4 / R 4 / 2 / R 

5 / 1 / R 4 / 3 / R 

5 / 2 / R 4 / 4 / R 

5 / 3 / R 4 / 5 / R 

5 / 4 / R 4 / 6 / R 

5 / 5 / R 5 / 1 / R 

6 / 1 / R 5 / 2 / R 

6 / 2 / R 5 / 3 / R 

6 / 3 / R 5 / 4 / R 

6 / 4 / R 5 / 5 / R 

6 / 5 / R 5 / 6 / R 

6 / 6 / R 5 / 7 / R 

6 / 7 / R 5 / 8 / R 

6 / 8 / R 6 

 
 



 41 

4Für Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 20, deren Eingruppierung sich 
nach Entgeltgruppe S 8b des Unterabschnitts 4 richtet, gilt Satz 1 mit der Maßga-
be, dass die Stufe 4 die Endstufe ist. 5Abweichend von Satz 1 sind Beschäftigte, 
deren Eingruppierung sich nach Entgeltgruppe S 2 richtet, stufengleich unter Mit-
nahme der Restzeit übergeleitet. 6Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach 
den für das jeweilige Tätigkeitsmerkmal geltenden Stufenregelungen. 
7Beschäftigte, die im Januar 2020 in ihrer bisherigen Entgeltgruppe bei Fortgel-
tung des bisherigen Rechts einen Stufenaufstieg gehabt hätten, werden für die 
Bemessung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg be-
reits im Dezember 2019 erfolgt. 8Beschäftigte in einer individuellen Endstufe wer-
den wie folgt einer Stufe zugeordnet: 

- übersteigt der Betrag, der ohne die Änderungen in Teil II Abschnitt 20 der Ent-
geltordnung für Januar 2020 als individuelle Endstufe zustehen würde, den 
Betrag der höchsten Stufe, werden Beschäftigte einer individuellen Endstufe 
zugeordnet, die der nach bisherigem Recht für Januar 2020 zustehenden indi-
viduellen Endstufe entspricht; § 6 Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend; 

- übersteigt der Betrag, der ohne die Änderungen in Teil II Abschnitt 20 der Ent-
geltordnung für Januar 2020 als individuelle Endstufe zustehen würde, den 
Betrag der höchsten Stufe nicht, werden sie zunächst der Stufe zugeordnet, in 
der sie mindestens den Betrag der individuellen Endstufe erhalten; anschlie-
ßend erfolgt die Einstufung unter Berücksichtigung der in der individuellen 
Endstufe bisher verbrachten Zeit.  

 
(3) 1Es wird ein Vergleichsentgelt gebildet, das sich aus den für Januar 2020 zu-

stehenden Entgeltbestandteilen im Sinne des Satzes 2 zusammensetzt, die ohne 
die Änderungen in Teil II Abschnitt 20 der Entgeltordnung zustehen würden. 
2Entgeltbestandteile im Sinne des Satzes 1 sind nur  

- das Tabellenentgelt nach Anlage B zum TV-L einschließlich eines nach § 17 
Absatz 4 TV-L gegebenenfalls zustehenden Garantiebetrages;  

- das Entgelt aus einer individuellen Endstufe einschließlich eines nach § 17 
Absatz 4 TV-L gegebenenfalls zustehenden Garantiebetrages;  

- eine Entgeltgruppenzulage nach Anlage F zum TV-L in der bis zum 31. De-
zember 2019 geltenden Fassung, erhöht um 3,12 v.H.;  

- eine nach § 9 oder § 17 Absatz 5 Satz 2 zustehende Besitzstandszulage.  
 

3Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines 
vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten bestimmt, anschließend wird das zustehende 
Entgelt nach § 24 Absatz 2 TV-L berechnet. 4Für Beschäftigte, die nicht für alle 
Tage im Januar 2020 oder für keinen Tag dieses Monats Entgelt erhalten haben, 
wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten sie für alle Tage dieses Mo-
nats Entgelt erhalten. 
 

(4) 1Ist das Vergleichsentgelt nicht höher als das Tabellenentgelt nach Anlage G der 
sich nach Absatz 2 ergebenden Stufe der Entgeltgruppe, in der die/der Beschäf-
tigte am 1. Januar 2020 eingruppiert ist, erhält die/der Beschäftigte das entspre-
chende Tabellenentgelt ihrer/seiner Entgeltgruppe. 2Übersteigt das Vergleichs-
entgelt das Tabellenentgelt der sich nach Absatz 2 ergebenden Stufe, erhält 
die/der Beschäftigte so lange das Vergleichsentgelt, bis das jeweils zustehende 
Tabellenentgelt das Vergleichsentgelt erreicht bzw. übersteigt. 3Das Vergleichs-
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entgelt verändert sich um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang 
wie die nächstniedrigere Stufe.  

 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2.  
 
 

§ 29f 
Überleitung der Beschäftigten in der Informationstechnik am 1. Januar 2021 

 
(1) Für Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 11 der Entgeltordnung zum TV-L 

gilt § 29d mit folgenden Maßgaben:  
  

a) Anstatt bis zum 31. Dezember 2020 kann der Antrag gemäß Absatz 3 Satz 1 
bis zum 31. Dezember 2021 gestellt werden.  

b) Abweichend von Absatz 3 Satz 2 beginnt bei einem Ruhen des Arbeitsver-
hältnisses am 1. Januar 2021 die Frist von einem Jahr mit der Wiederaufnah-
me der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2021 zurück. 

 
(2) Beschäftigten, die nicht gemäß Absatz 1 höhergruppiert werden, wird die anstatt 

der Programmiererzulage zustehende persönliche Besitzstandszulage nach der 
Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 Satz 3 bzw. die persönliche Zulage nach § 17 
Absatz 6 unter den bisherigen Vorrausetzungen über den 31. Dezember 2020 
hinaus weitergezahlt.  

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2.  
 
 

§ 29g 
Übergangsregelungen für Beschäftigte, die am 1. Oktober 2024  

unter § 52 TV-L fallen 
 
(1) 1Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 20 der Entgeltordnung zum TV-L ein-

gruppiert sind und die am 1. Oktober 2024 in der Stufe 2 eine Stufenlaufzeit von 
mehr als zwei Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 3 
zugeordnet. 2Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 20 der Entgeltordnung zum 
TV-L eingruppiert sind und die am 1. Oktober 2024 in der Stufe 3 eine Stufen-
laufzeit von mehr als drei Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 
der Stufe 4 zugeordnet.  

 
(2) Beschäftigte, die in Entgeltgruppe S 8b des Teils II Abschnitt 20 Unterabschnitt 4 

der Entgeltordnung zum TV-L eingruppiert sind sowie Beschäftigte, die in Ent-
geltgruppe S 4 Fallgruppe 2 des Teils II Abschnitt 20 Unterabschnitt 6 der Ent-
geltordnung zum TV-L eingruppiert sind und die am 1. Oktober 2024 jeweils in 
der Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von mehr als vier Jahren absolviert haben, wer-
den zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet.  

 
(3) 1Beschäftigte, die in Entgeltgruppe S 8b des Teils II Abschnitt 20 Unterabschnitte 

5 oder 6 der Entgeltordnung zum TV-L eingruppiert sind und die am 1. Oktober 
2024 in der Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von mehr als vier Jahren absolviert ha-
ben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 2Beschäftigte, die in 
Entgeltgruppe S 8b des Teils II Abschnitt 20 Unterabschnitte 5 oder 6 der Ent-
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geltordnung zum TV-L eingruppiert sind und die am 1. Oktober 2024 in der Stufe 
5 eine Stufenlaufzeit von mehr als fünf Jahren absolviert haben, werden zum 1. 
Oktober 2024 der Stufe 6 zugeordnet.  

 
(4) Für die Stufenzuordnung gemäß den Absätzen 1 bis 3 gilt, dass die ab dem  

1. Oktober 2024 zugeordnete Stufe jeweils neu zu laufen beginnt.  
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 
 
 

§ 29h 
Überleitung der Beschäftigten im Straßenbetriebsdienst und Straßenbau  

zum 1. Januar 2025 
 
(1) Beschäftigte, die nach Teil III Abschnitt 3 Unterabschnitt 7 der Entgeltordnung 

zum TV-L eingruppiert sind,  
 

-  deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder ei-
nes  
Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2024 hinaus fortbe-
steht, und  

-  die am 1. Januar 2025 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen,  
 

sind für den Fall, dass sich für sie eine höhere Eingruppierung ausschließlich 
aufgrund der nach dem Änderungstarifvertrag Nr. 13 zum TV-L zum 1. Januar 
2025 in Kraft tretenden Änderungen in Teil III Abschnitt 3 Unterabschnitt 7 der 
Entgeltordnung zum TV-L ergibt, für die Dauer der unverändert auszuübenden 
Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe eingruppiert.  

 
(2) Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierungen findet aufgrund der 

Änderungen der Entgeltordnung zum TV-L nicht statt.  
 
(3) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 1 nach den Änderungen in Teil III Ab-

schnitt 3 Unterabschnitt 7 der Entgeltordnung zum TV-L eine höhere Entgelt-
gruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag in der Entgeltgruppe eingruppiert, die 
sich nach § 12 TV-L ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der höheren Entgeltgruppe 
entspricht der erreichten Stufe in der bisherigen Entgeltgruppe; die Stufenlaufzeit 
beginnt neu. 3Abweichend von Satz 2 Halbsatz 2 wird bei Beschäftigten, die in 
der bisherigen Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet waren, die bisher verbrach-
te Stufenlaufzeit angerechnet. 4Der Antrag nach Satz 1 kann nur bis zum 31. 
Dezember 2025 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. Januar 
2025 zurück; nach dem 1. Januar 2025 eingetretene Änderungen der Stufenzu-
ordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach 
den Sätzen 2 und 3 unberücksichtigt. 5Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Januar 
2025, beginnt die Ausschlussfrist von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der 
Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2025 zurück.  

 
(4) Bei Höhergruppierungen nach Absatz 3 wird der Unterschiedsbetrag zum bishe-

rigen Entgelt auf einen etwaigen Strukturausgleich nach § 12 angerechnet.  
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 
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5. Abschnitt  

Übergangs- und Schlussvorschrift 
 

§ 30 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt 

werden, frühestens zum 31. Dezember 2009. 
 
(3) § 21 Absätze 1 bis 4 können auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist von drei 

Kalendermonaten zum 31. Dezember jeden Kalenderjahres gekündigt werden, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die volle Anglei-
chung nach § 21 Absatz 2 erreicht ist. 

 
(4) Die §§ 17 und 18 einschließlich Anlagen können ohne Einhaltung einer Frist, je-

doch nur insgesamt, schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 31. Oktober 
2025; die Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen. 

 
(5) 1Die nach § 25 Absatz 5 fortgeltenden Regelungen können - auch einzeln - von 

jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist von einem 
Monat zum Ende eines Kalendermonats schriftlich gekündigt werden. 2Die Nach-
wirkung (§ 4 Absatz 5 Tarifvertragsgesetz) wird nicht ausgeschlossen. 

 
(6) 1Unabhängig von Absatz 4 kann § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum 

BAT-O vom 8. Mai 1991 gesondert gekündigt werden, frühestens jedoch zum Tag 
des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung. ²Die Nachwirkung ist ausgeschlos-
sen. 

 
 

Für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder: 
Der Vorsitzende des Vorstandes 
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Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A 

 

- Ersetzte Tarifverträge - 

 
1. Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961, zuletzt geändert 

durch den 78. Tarifvertrag zur Änderung des Bundes-Angestelltentarifvertrages 
vom 31. Januar 2003. 

 
2. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften – (BAT-

O) vom 10. Dezember 1990, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 
13 vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Man-
teltarifliche Vorschriften – (BAT-O). 

 
3. Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder 

(MTArb) vom 6. Dezember 1995, zuletzt geändert durch den Änderungstarifver-
trag Nr. 4 vom 31. Januar 2003 zum Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Ar-
beiter des Bundes und der Länder (MTArb). 

 
4. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für Arbeiter an den MTArb – (MTArb-

O) vom 10. Dezember 1990, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 
11 vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für Ar-
beiter an den MTArb – (MTArb-O). 

 
5. Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe - 

BMT-G II - vom 31. Januar 1962 in der Fassung vom 31. Januar 2003. 
 
6. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften für Ar-

beiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe -(BMT-G-O) vom 10. Dezember 
1990 in der Fassung vom 31. Januar 2003. 
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Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

 

- Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen - 
 
 
Vorbemerkungen: 
 

1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der Ta-
rifvertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B abgeschlossen sind, ersetzt die Neu-
fassung diese Anlage. 
 

2. Soweit einzelne Tarifvertragsregelungen vorübergehend fortgelten, erstreckt sich die 
Fortgeltung auch auf Beschäftigte i. S. d. § 1 Abs. 2 TVÜ-Länder. 

 
 

1.  Tarifvertrag zu § 71 BAT betreffend Besitzstandswahrung vom 23. Februar 1961 

2.  Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT für den Bereich der Länder vom 31. Januar 2003 
 

3.  Vergütungstarifvertrag Nr. 7 zum BAT-O für den Bereich der Länder vom 31. Januar 
2003, 
mit Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Tabellenentgelte der zu § 15 Abs. 2 TV-L vereinbarten 
Anlage B - nach § 15 Abs. 2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 und der Anlage 4 zu 
§ 17 Abs. 7 TVÜ-Länder - fortgilt 
 

4.  Monatslohntarifvertrag Nr. 5 zum MTArb vom 31. Januar 2003 
 

5.  Monatslohntarifvertrag Nr. 7 zum MTArb-O vom 31. Januar 2003, 
mit Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Tabellenentgelte der zu § 15 Abs. 2 TV-L vereinbarten 
Anlage B - nach § 15 Abs. 2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 und der Anlage 4 zu § 
17 Abs. 7 TVÜ-Länder - fortgilt 
 

6.  Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb (TV Lohngruppen-
TdL) vom 11. Juli 1966 

7.  Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb-O (TV Lohngrup-
pen-O-TdL) vom 8. Mai 1991 

8.  Tarifvertrag über Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter der 
Länder vom 17. Dezember 1959 
 

9.  Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (Länder) vom 17. Mai 1982, 
 

10.  Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (TV Zulagen Ang-O) (Länder) vom 8. Mai 1991, 
mit Ausnahme 
▪ des Eingangssatzes des § 1 Abs. 1, 
▪ des § 1 Abs. 1 Nr. 1, 1. Halbsatz entsprechend Nr. 11 und 
▪ des § 1 Abs. 1 Nr. 6 

 

11.  Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT vom 
11. Januar 1962  
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge ge-
mäß § 19 TV-L 



 47 

12.  Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) vom 9. Oktober 
1963 
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge ge-
mäß § 19 TV-L 
 

13.  Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb-O für Arbeiter der Länder (TVZ 
zum MTArb-O-TdL) vom 8. Mai 1991 
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge ge-
mäß § 19 TV-L 
 

14.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte vom 17. Dezember 
1970 
 

15.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte (TV VL Ang-O) vom 
8. Mai 1991 

16.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (Länder) vom 17. Dezem-
ber 1970 

17.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (TV VL Arb-O) vom  
8. Mai 1991 

18.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973 

19.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwendung Ang-O) vom  
10. Dezember 1990 

20.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter des Bundes und der Länder vom  
12. Oktober 1973  
 

21.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter (TV Zuwendung Arb-O) vom  
10. Dezember 1990 
 

22.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte vom 16. März 1977 

23.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte (TV Urlaubsgeld Ang-O) vom 10. De-
zember 1990 

24.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter vom 16. März 1977 

25.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter (TV Urlaubsgeld Arb-O) vom 10. Dezember 
1990 
 

26.  Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 
10. April 1987 
 

27.  Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Man-
tel-TV AiP-O) vom 5. März 1991 
 

28.  Entgelttarifvertrag Nr. 12 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 31. Januar 2003 

29.  Entgelttarifvertrag Nr. 7 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Ost) vom 31. Januar 2003 

30.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Ärzte/Ärztinnen im Praktikum  
vom 10. April 1987 
 

31.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987 
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32.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV Zuwendung 
AiP-O) vom 5. März 1991 
 

33.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987 

34.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV Urlaubsgeld  
AiP-O) vom 5. März 1991 

35.  Tarifvertrag über die Erhöhung der Löhne und Gehälter für Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst vom 4. September 1990 

36.  Vereinbarung über die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst 
vom 17. Juli 1996 

37.  Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie 
von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe (Versorgungs-TV) vom 
4. November 1966 

38.  Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Saarlandes und der Mitglieder 
des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar e.V. (VersTV-Saar) vom 15. November 
1966 

39.  Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Landesbehörden (Ost) vom 12. No-
vember 1991 
 

40.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Baden-Württemberg 

41.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Baden-Württemberg 

42.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Bremen 

43.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Bremen 

44.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Hamburg 

45.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Hamburg 

46.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Niedersachsen 
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47.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Niedersachsen 

48.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte, Arbeiter und Lehrlinge 
des Landes Rheinland-Pfalz 

49.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte, Arbeiter und Lehrlinge 
des Saarlandes 

50.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Schleswig-Holstein 

51.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Schleswig-Holstein 
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Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C 
 

- Fortgeltende Tarifverträge - 
 
Vorbemerkung: 
 
1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der Tarif-

vertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C abgeschlossen sind, ersetzt die Neufas-
sung diese Anlage. 

 
2. Die in dieser Anlage aufgeführten Tarifverträge sind in der jeweils geltenden Fassung 

zitiert. 
 
 
 

1.  Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Angestellte (RatSchTV Ang) vom 9. Ja-
nuar 1987 
 

2.  Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Arbeiter des Bundes und der Länder 
(RatSchTV Arb) vom 9. Januar 1987 
 

3.  Tarifvertrag zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992  
 

4.  Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 
 

5.  Tarifvertrag zur Regelung des Übergangs in den Ruhestand für Angestellte im Flugver-
kehrskontrolldienst durch Altersteilzeitarbeit vom 26. März 1999 
 

6.  Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002  
  

7.  Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Waldarbeiter der Länder und Ge-
meinden sowie der Arbeiter in den landwirtschaftlichen Betrieben und in den Weinbaube-
trieben der Länder (Tarifvertrag Altersversorgung- Wald – ATV-W) vom 18. November 
2002  
 

8.  Tarifvertrag über den Geltungsbereich der für den öffentlichen Dienst in der Bundesrepub-
lik Deutschland bestehenden Tarifverträge vom 1. August 1990 
 

9.  Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten 
Landesbehörden vom 4. November 1971 
 

10.  Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten 
Landesbehörden vom 4. November 1971 
 

11.  Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei den Sicherheitsdiensten der Länder vom 
9. Februar 1978  

12.  Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei den Sicherheitsdiensten der Länder vom 9. Feb-
ruar 1978 
 

13.  Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei den Sicherheitsdiensten der Länder (Ost) vom  
8. Mai 1991 

14.  - gestrichen -  
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15.  - gestrichen -  
 

16.  Tarifvertrag über die Ausführung von Arbeiten im Gedingeverfahren im Bereich der SR 
2 b des Abschnitts B der Anlage 2 MTArb (Gedingerichtlinien) vom 15. Mai1962 
 

17.  Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte vom 16. März 
1974 
 

18. 4 Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Arbeiter vom 16. März 1974 
 

19.  - gestrichen -  
 

20.  - gestrichen -  
 

21.  - gestrichen -  
 

22.  - gestrichen - 
 

23.  - gestrichen -  
 

24.  - gestrichen - 
 

25.  - gestrichen -  
 

26.  - gestrichen -  
 

27.  - gestrichen -  
 

28.  Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen über das ständig beschäftigte 
Abendpersonal an Theatern und Bühnen vom 25. Juni 1991 
 

29.  Tarifvertrag vom 25. Juni 1991 über die Theaterbetriebszulage für Angestellte (Ost) 
 

30.  Tarifvertrag vom 25. Juni 1991 über den Theaterbetriebszuschlag für Arbeiter (Ost) 
 

 
Ferner gelten bis zu einer Neuregelung diejenigen Tarifregelungen fort, die Eingruppierungs-
regelungen enthalten. 
 

Protokollerklärung: 

Die Tarifverträge gemäß der vorstehenden Nrn. 1, 2 und 9 gelten bis zum 31. Juli 
2011 nicht im Tarifgebiet Ost; vom 1. August 2011 an findet der Tarifvertrag zur sozi-
alen Absicherung (TV Soz-Ab-L) vom 12. Oktober 2006 keine Anwendung mehr. 
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Anlage 2 TVÜ-Länder 

 
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 

für am 31. Dezember 2010 / 1. Januar 2011 vorhandene Beschäftigte für die 
Überleitung (Länder) 

 

Teil A 

Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 

und der Ärztinnen und Ärzte im Sinne des Teils C 

 

Entgelt- 

gruppe 
Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15 Ü 

 

I  

 

Keine 

15 

Keine Stufe 6  

 

Ia  

Ia nach Aufstieg aus Ib  

 

Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia  

 

Keine 

14 

Keine Stufe 6  

 

Ib ohne Aufstieg nach Ia 

Ib nach Aufstieg aus IIa  

 

IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib nach 

5 oder 6 Jahren 

 

Keine 

13 Ü 

Keine Stufe 6 

 

IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib nach 

11 oder 15 Jahren 

 

Keine 

13 

 

Keine Stufe 6  

 

IIa ohne Aufstieg nach Ib 

 

 

 

Keine 
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Entgelt- 

gruppe 
Vergütungsgruppe Lohngruppe 

12 

Keine Stufe 6  

 

IIa nach Aufstieg aus III  

 

III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa 

 

Keine 

11 

Keine Stufe 6  

 

III ohne Aufstieg nach IIa 

III nach Aufstieg aus IVa  

 

IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III 

 

Keine 

10 

Keine Stufe 6  

 

IVa ohne Aufstieg nach III 

IVa nach Aufstieg aus IVb  

 

IVb mit ausstehendem Aufstieg nach IVa 

 

Va in den ersten sechs Monaten der Berufs-

ausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg 

nach IVa (Zuordnung zu Stufe 1) 

 

Keine 

9 

 

 
IVb ohne Aufstieg nach IVa (keine Stufe 6) 

IVb nach Aufstieg aus Va ohne weiteren 

Aufstieg nach IVa (keine Stufe 6) 

IVb nach Aufstieg aus Vb (keine Stufe 6) 

 

Va mit ausstehendem Aufstieg nach IVb 

ohne weiteren Aufstieg nach IVa (keine Stufe 

6) 

Va ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 

Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 

Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb 

9 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stu-

fen 5 und 6) 
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Entgelt- 

gruppe 
Vergütungsgruppe Lohngruppe 

(keine Stufe 6) 

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 

Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 

der Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 5 

Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 

Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

8 

 
Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 
Vc ohne Aufstieg nach Vb 
Vc nach Aufstieg aus VIb  

 

8a 

 

8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a 

 

7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8 und 8a 

 

7 Keine 

 

7a 

 

7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a 

7 nach Aufstieg aus 6  

 

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 7 und 7a 

 

6 

 
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc  
VIb ohne Aufstieg nach Vc 
VIb nach Aufstieg aus VII  
 
 

 

6a 

 

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a 

6 nach Aufstieg aus 5  

 

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a 

 

5 

 

VII mit ausstehendem Aufstieg nach VIb 
VII ohne Aufstieg nach VIb 
VII nach Aufstieg aus VIII  
 

5a 

 

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a 

5 nach Aufstieg aus 4  

 

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 und 5a 
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Entgelt- 

gruppe 
Vergütungsgruppe Lohngruppe 

4 Keine 

 

4a 

 

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 4a 

4 nach Aufstieg aus 3  

 

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 4 und 4a 

3 

Keine Stufe 6 
 
 
 
VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII 
VIII ohne Aufstieg nach VII 
VIII nach Aufstieg aus IXb 

 

3a  

 

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 

3 nach Aufstieg aus 2 und 2a mit ausstehen-

dem Aufstieg nach 3a 

3 nach Aufstieg aus 2a mit ausstehendem 

Aufstieg nach 3a 

3 nach Aufstieg aus 2 und 2a (keine Stufe 6) 

 

 

2a nach Aufstieg aus 2 mit ausstehendem 

Aufstieg nach 3 und 3a 

2a mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a  

2a nach Aufstieg aus 2 mit ausstehendem 

Aufstieg nach 3 (keine 

Stufe 6) 

 

 

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a, 3 und 

3a 

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a und 3 

(keine Stufe 6) 

 

2 Ü Keine 

2a 

 

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a 

2 nach Aufstieg aus 1  

 

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 2 und 2a 



 56 

Entgelt- 

gruppe 
Vergütungsgruppe Lohngruppe 

2 

 
 
IXa 
 
IXb mit ausstehendem Aufstieg nach VIII  
IXb mit ausstehendem Aufstieg nach IXa  
IXb nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6) 
 
X (keine Stufe 6) 
 

1a (keine Stufe 6) 

 

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1a (keine 

Stufe 6) 

1 

 
Keine 

 

Keine 

 

 

Teil B 

Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen 

Vergütungsgruppen die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt 

 

Entgelt- 

gruppe 

Überleitung Lehrkräfte 

"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Überleitung Lehrkräfte 

"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 

15 Ü I  

 

- 

15 Ia  

 

- 

14 Ib  

 

Ib nach Aufstieg aus IIa 

13 IIa IIa ohne Aufstieg nach Ib 

IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib 

 

12 - IIa nach Aufstieg aus III 

IIa nach Aufstieg aus IIb 

III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa 

IIb mit ausstehendem Aufstieg nach IIa 

 

11 III  IIb ohne Aufstieg nach IIa 

III ohne Aufstieg nach IIa 

III nach Aufstieg aus IVa 

IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III 
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Entgelt- 

gruppe 

Überleitung Lehrkräfte 

"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Überleitung Lehrkräfte 

"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 

10 IVa IV a ohne Aufstieg nach III 

IV a nach Aufstieg aus IVb 

IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IVa 

 

9 IVb  

 

Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 

nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5) 

 

IVb ohne Aufstieg nach IVa 

IVb nach Aufstieg aus Vb 

Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb 

 

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 

Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 

Stufe 3, keine Stufe 5) 

 

Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 5 

Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 

Stufe 3, keine Stufe 5) 

 

V b nach Aufstieg aus VI b (Stufe 3 nach 5 

Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 

Stufe 3, keine Stufe 5) 

 

8 Vc  Vc ohne Aufstieg 

Vc nach Aufstieg aus VIb 

Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 

 

7 - - 

 

6 - VIb ohne Aufstieg 

VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc 

VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 

 

 

Teil C 

Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 

 

- hier nicht abgedruckt - 
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Anlage 3 TVÜ-Länder 

 

Strukturausgleiche für Angestellte 

 

Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschn. B Abs. 5 BAT / BAT-O be-

misst, erhalten den entsprechenden Anteil, in jedem Fall aber die Hälfte des Struk-

turausgleichs für Verheiratete. 

 

Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs am 

1. Januar 2013. Die Angabe "nach … Jahren" bedeutet, dass die Zahlung nach den 

genannten Jahren ab dem In-Kraft-Treten des TV-L beginnt; so wird z. B. bei dem 

Merkmal "nach 4 Jahren" der Zahlungsbeginn auf den 1. Januar 2015 festgelegt, 

wobei die Auszahlung eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezügen 

erfolgt. Die Dauer der Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet "dauerhaft" 

die Zahlung während der Zeit des Arbeitsverhältnisses. 

 

Ist die Zahlung "für" eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug auf 

diesen Zeitraum begrenzt (z. B. "für 5 Jahre" bedeutet Beginn der Zahlung im Januar 

2013 und Ende der Zahlung mit Ablauf Dezember 2017). Eine Ausnahme besteht 

dann, wenn das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der 

jeweiligen Entgeltgruppe zeitlich zusammenfällt; in diesen Fällen wird der Struktur-

ausgleich bis zum nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese Ausnahmeregelung gilt 

nicht, wenn der Stufenaufstieg in die Endstufe erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei 

der festgelegten Dauer. 
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A. 

Angestellte (einschl. Lehrkräfte), mit Ausnahme des Pflegepersonals 

im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O 

 

Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-

altersstufe  
Höhe Aus-

gleichs-

betrag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

2 X 

IXb nach  

2 Jahren OZ 2 23 40 € 

 

für 4 Jahre 

2 X 

IXb nach  

2 Jahren  OZ 2 29 30 € 

dauerhaft 

2 X 

IXb nach  

2 Jahren OZ 2 31 30 € 

dauerhaft 

2 X 

IXb nach  

2 Jahren OZ 2 33 30 € 

dauerhaft 

2 X 

IXb nach  

2 Jahren OZ 2 35 20 € 

dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 25 35 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 27 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 29 35 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 31 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 33 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 35 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 37 20 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 29 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 31 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 33 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 35 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 37 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 39 50 € dauerhaft 

8 Vc ohne OZ 2  37 40 € dauerhaft 

8 Vc ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 

9 Vb  ohne OZ 1 29 60 € für 12 Jahre 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-

altersstufe  
Höhe Aus-

gleichs-

betrag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

9 Vb  ohne OZ 1 31 60 € 

nach 4 Jahren 

für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 1 33 60 € für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 27 90 € 

nach 4 Jahren 

für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 29 90 € für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 35 20 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

9 Vb  ohne OZ 2 37 40 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

9 Vb  ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 

9 Vb  ohne OZ 2 41 40 € dauerhaft 

9 Vb 

IVb nach  

6 Jahren OZ 1 29 50 € 

für 3 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 

2, 3, 4, 6  

Jahren OZ 1 35 60 € 

für 4 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 

2, 3, 4, 6 

Jahren OZ 2 31 50 € 

für 4 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 

2, 3, 4, 6 

Jahren OZ 2 37 60 € 

dauerhaft 

9 Vb 

IVb nach 

2, 3, 4, 6 

Jahren OZ 2 39 60 € 

dauerhaft 

9 Vb 

IVb nach 

2, 3, 4, 6 

Jahren OZ 2 41 60 € 

dauerhaft 

9 IVb ohne OZ 1 35 60 € für 4 Jahre 

9 IVb ohne OZ 2 31 50 € für 4 Jahre 

9 IVb ohne OZ 2 37 60 € dauerhaft 

9 IVb ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-

altersstufe  
Höhe Aus-

gleichs-

betrag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

9 IVb ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 2, 

4, 6 Jahren OZ 1 35 40 € 

für 4 Jahre 

10 IVb 
IVa nach 2, 

4, 6 Jahren 
OZ 1 41 30 € dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 2, 

4, 6 Jahren OZ 1 43 30 € 

dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach  

6 Jahren OZ 2 29 70 € 

für 7 Jahre 

10 IVb 

IVa nach 2,  

       4, 6 Jahren OZ 2 37 60 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 2,  

       4, 6 Jahren OZ 2 39 60 € 

dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 2,  

4,   4, 6 Jahren  OZ 2 41 85 € 

dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 2,  

4,   4, 6 Jahren OZ 2 43 60 € 

dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 1 35 40 € für 4 Jahre 

10 IVa ohne OZ 1 41 30 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 1 43 30 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 37 60 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft 

11 IVa III nach 4, 

6, 8 Jahren 

OZ 1 41 40 € dauerhaft 

11 IVa 

III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 1 43 40 € 

dauerhaft 

11 IVa 

III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 37 70 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

11 IVa III nach 4, OZ 2 39 70 € 
dauerhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-

altersstufe  
Höhe Aus-

gleichs-

betrag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

6, 8 Jahren 

11 IVa 

III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 41 85 € 

dauerhaft 

11 IVa 

III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 43 70 € 

dauerhaft 

11 III ohne OZ 1 41 40 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

11 III ohne OZ 1 43 40 € 
dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 37 70 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 39 70 € dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 43 70 € dauerhaft 

 

11 IIb ohne OZ 1 31 60 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

 

11 IIb ohne OZ 1 39 60 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

11 IIb ohne OZ 1 41 80 € 

 

dauerhaft *) 

11 IIb ohne OZ 2 29 60 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

 

11 IIb ohne OZ 2 35 80 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

 

11 IIb ohne OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

 

11 IIb ohne OZ 2 39 110 € 

 

dauerhaft *) 

11 IIb ohne OZ 2 41 80 € dauerhaft *) 

12 III 

IIa nach 

10 Jahren OZ 1 33 95 € 

für 5 Jahre 

 
*)  Der Strukturausgleich wird frühestens ab dem 1. Januar 2013 geleistet. 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-

altersstufe  
Höhe Aus-

gleichs-

betrag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

12 III 

IIa nach 

10 Jahren OZ 1 35 95 € 

für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach 

10 Jahren OZ 1 39 50 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 1 41 50 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 1 43 50 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 2 33 100 € 

für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 2 39 100 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 2 41 100 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

10 Jahren OZ 2 43 85 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 1 35 95 € 

für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 1 39 50 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 1 41 50 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 1 43 50 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 2 31 100 € 

für 5 Jahre 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 2 33 100 € 

für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III IIa nach  OZ 2 39 100 € dauerhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-

altersstufe  
Höhe Aus-

gleichs-

betrag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

8 Jahren 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 2 41 100 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

8 Jahren OZ 2 43 85 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

5 Jahren OZ 1 29 100 € 

für 3 Jahre 

12 III 

IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 35 95 € 

für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 39 50 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 41 50 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach 

5 u. 6 Jahren OZ 1 43 50 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach 

5 u. 6 Jahren OZ 2 33 100 € 

für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach 

5 u. 6 Jahren OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 39 100 € 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 41 100 € 

 

dauerhaft 

12 III 

IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 43 85 € 

 

dauerhaft 

13 IIa ohne OZ 2 39 60 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

13 IIa ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 

13 IIa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 

15 Jahren OZ 1 27 20 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 

15 Jahren OZ 1 29 20 € 

nach 2 Jahren 

für 2 Jahre 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-

altersstufe  
Höhe Aus-

gleichs-

betrag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

13 Ü IIa 

Ib nach 

15 Jahren OZ 1 29 130 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 1 39 80 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 1 41 80 € 

 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 1 43 80 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 1 45 60 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 

15 Jahren OZ 2 27 100 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 2 37 110 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 2 39 110 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 2 41 110 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 2 43 110 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach  

15 Jahren OZ 2 45 60 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 

11 Jahren OZ 1 27 20 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 

11 Jahren OZ 1 29 20 € 

nach 2 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 

11 Jahren OZ 1 29 130 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 1 33 60 € 

nach 4 Jahren 

für 4 Jahre 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 1 35 50 € 

für 5 Jahre 

 

 IIa Ib nach  OZ 1 37 110 € nach 2 Jahren 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-

altersstufe  
Höhe Aus-

gleichs-

betrag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

13 Ü 11 Jahren für 3 Jahre 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 1 41 80 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

 

13 Ü IIa 

Ib nach 

11 Jahren OZ 1 43 80 € 

dauerhaft 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 1 45 60 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 

11 Jahren OZ 2 27 100 € 

nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 2 35 165 € 

nach 3 Jahren 

für 2 Jahre 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 2 37 110 € 

dauerhaft 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 2 39 110 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 2 41 110 € 

dauerhaft 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 2 43 110 € 

dauerhaft 

 

13 Ü IIa 

Ib nach  

11 Jahren OZ 2 45 60 € 

dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 31 100 € 

für 3 Jahre 

14 IIa 

Ib nach 

5 u. 6 Jahren OZ 1 35 100 € 

für 4 Jahre 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 41 80 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 43 80 € 

dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach 

5 u. 6 Jahren OZ 1 45 60 € 

dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 31 110 € 

für 7 Jahre 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-

altersstufe  
Höhe Aus-

gleichs-

betrag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 33 50 € 

für 4 Jahre 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 39 110 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 41 110 € 

dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach 

5 u. 6 Jahren OZ 2 43 110 € 

dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 45 60 € 

dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 1 35 100 € für 4 Jahre 

14 Ib ohne OZ 1 41 80 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 1 43 80 € dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 1 45 60 € dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 2 33 50 € für 4 Jahre 

14 Ib ohne OZ 2 39 110 € 

nach 4 Jahren 

dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 2 41 110 € dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 2 43 110 € dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 2 45 60 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 1 39 110 € für 4 Jahre 

15 Ia ohne OZ 1 43 50 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 1 45 50 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 2 37 110 € für 4 Jahre 

15 Ia ohne OZ 2 41 50 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 1 39 110 € 

für 4 Jahre 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 1 43 50 € 

dauerhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe 

bei In-Kraft- 

Treten TVÜ 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe  

1, 2 

Lebens-

altersstufe  
Höhe Aus-

gleichs-

betrag 

Dauer 

bei In-Kraft-Treten 

TVÜ 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 1 45 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 2 37 110 € 

für 4 Jahre 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 2 41 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 2 43 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

8 Jahren OZ 2 45 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

4 Jahren OZ 1 39 110 € 

für 4 Jahre 

15 Ib 

Ia nach  

4 Jahren OZ 1 43 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

4 Jahren OZ 1 45 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

4 Jahren OZ 2 37 110 € 

 

für 4 Jahre 

15 Ib 

Ia nach  

4 Jahren OZ 2 41 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

4 Jahren OZ 2 43 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 

Ia nach  

4 Jahren OZ 2 45 50 € 

dauerhaft 

15 Ü I ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft 

15 Ü I ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft 
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B. 

Pflegepersonal im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O 

 

- hier nicht abgedruckt - 

 

 
 

Anlage 4 TVÜ-Länder 
 
Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgrup-
pen für ab dem 1. Januar 2011 stattfindende Eingruppierungsvorgänge (Län-

der) 

 

 

Teil A 

Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 

 

Entgelt-

gruppe 
Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15 

 

keine Stufe 6 

 

Ia 

 

Ib mit Aufstieg nach Ia 

 

- 

14 

 

keine Stufe 6 

 

Ib ohne Aufstieg nach Ia 

 

- 

13 

 

 

keine Stufe 6 

 
Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine abge-
schlossene wissenschaftliche Hochschul-
ausbildung voraussetzen (IIa mit und ohne 
Aufstieg nach Ib) 
[ggf. Zulage nach § 17 Abs. 8 TVÜ] 

und weitere Beschäftigte, die nach der Ver-
gütungsordnung zum BAT / BAT-O unmittel-
bar in II a eingruppiert sind. 

 

- 
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Entgelt-

gruppe 
Vergütungsgruppe Lohngruppe 

12 

 

keine Stufe 6 

 

III mit Aufstieg nach IIa 

- 

11 

 

keine Stufe 6 

 

III ohne Aufstieg nach IIa 

 

IVa mit Aufstieg nach III 

 

- 

10 

 

keine Stufe 6 

 

IVa ohne Aufstieg nach III 

 

IVb mit Aufstieg nach IVa 

 

Va in den ersten sechs Monaten der Berufs-

ausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg 

nach IVa 

 

- 

9 

 
IVb ohne Aufstieg nach IVa, (keine Stufe 6) 

 

Va mit Aufstieg nach IVb ohne weiteren Auf-

stieg nach IVa, (keine Stufe 6) 

 

Va ohne Aufstieg nach IVb, (Stufe 3 nach 5 

Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 

Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

Vb mit Aufstieg nach IVb (keine Stufe 6) 

 

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 

Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 

Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 

9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine 

Stufen 5 und 6) 
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Entgelt-

gruppe 
Vergütungsgruppe Lohngruppe 

8 

 
Vc mit Aufstieg nach Vb 
 
Vc ohne Aufstieg nach Vb 
 
 

8 mit Aufstieg nach 8a 

 

7 mit Aufstieg nach 8 und 8a 

7 Keine 

 

7 mit Aufstieg nach 7a 

 

6 mit Aufstieg nach 7 und 7a 

 

6 

 
VIb mit Aufstieg nach Vc 
 
VIb ohne Aufstieg nach Vc 
 

 

6 mit Aufstieg nach 6a 

 

5 mit Aufstieg nach 6 und 6a 

 

5 

 
VII mit Aufstieg nach VIb 
 
VII ohne Aufstieg nach VIb 
 

 

5 mit Aufstieg nach 5a 

 

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a 

 

4 Keine 

 

4 mit Aufstieg nach 4a 

 

3 mit Aufstieg nach 4 und 4a 

 

3 

 
Keine Stufe 6 
 
VIII mit Aufstieg nach VII 
 
VIII ohne Aufstieg nach VII 

 

3 mit Aufstieg nach 3a 

 

2a mit Aufstieg nach 3 und 3a 

 

2 mit Aufstieg nach 2a, 3 und 3a 

 

2 mit Aufstieg nach 2a und 3 (keine Stufe 6) 

 



 72 

Entgelt-

gruppe 
Vergütungsgruppe Lohngruppe 

2 Ü Keine 

 

2 mit Aufstieg nach 2a 

 

1 mit Aufstieg nach 2 und 2a 

 

 

 

 

2 

 
IXb mit Aufstieg nach VIII 
 
IXb mit Aufstieg nach IXa  
 
X mit Aufstieg nach IXb (keine Stufe 6) 
 

1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6) 

1 

 
Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 

- Essens- und Getränkeausgeber/innen 
- Garderobenpersonal 
- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich 
- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks 
- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten 
- Servierer/innen 
- Hausarbeiter/innen 
- Hausgehilfe/Hausgehilfin 
- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion) 

 
Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden. 
 
Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen Zuordnungen zu Ver-
gütungs-/Lohngruppen. 
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Teil B 

Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen  

die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt 

 

Entgelt- 

gruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 

"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 

"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 

 

15 

 

Ia  

 

 

- 

 

14 

 

Ib  

 

 

- 

 

13 

 

IIa 

 

 

IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib 

 

12 

 

- 

 

 

III mit Aufstieg nach IIa 

 

IIb mit Aufstieg nach IIa 

 

 

11 

 

III  

 

IIb ohne Aufstieg nach IIa 

 

III ohne Aufstieg nach IIa 

 

IVa mit Aufstieg nach III 

 

 

10 

 

IVa 

 

 

IVa ohne Aufstieg nach III 

 

IVb mit Aufstieg nach IVa 
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Entgelt- 

gruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 

"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 

"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 

 

9 

 

IVb  

 

Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 

4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5) 

 

IVb ohne Aufstieg nach IVa 

 

Vb mit Aufstieg nach IVb 

 

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 

Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 

Stufe 3, keine Stufe 5) 

 

 

8 

 

Vc 

 

Vc ohne Aufstieg 

 

Vc mit Aufstieg nach Vb 

 

 

7 

 

- 

 

 

- 

 

6 

 

- 

 

VIb ohne Aufstieg 

 

VIb mit Aufstieg nach Vc 

 

VIb mit Aufstieg nach Vb 
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Anlagen zu dieser Arbeitsfassung 
 

Anlage A: Anlage 1 zum TVÜ-VKA 

 

Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für am 

30. September/1. Oktober 2005 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung 

(VKA) 
 
Entgelt- 
gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15 Ü I - 

15 

Ia  

Ia nach Aufstieg aus Ib  

Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia (keine 
Stufe 6) 

- 

14 

Ib ohne Aufstieg nach Ia 

Ib nach Aufstieg aus II  

II mit ausstehendem Aufstieg nach Ib 

- 

13 II ohne Aufstieg nach Ib - 

12 
II nach Aufstieg aus III 

III mit ausstehendem Aufstieg nach II 
- 

11 

III ohne Aufstieg nach II 

III nach Aufstieg aus IVa 

IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III 

- 

10 

IVa ohne Aufstieg nach III 

IVa nach Aufstieg aus IVb 

IVb mit ausstehendem Aufstieg nach IVa 

Vb in den ersten sechs Monaten der Berufs-
ausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg 
nach IVa (Zuordnung zur Stufe 1) 

- 

9 

IVb ohne Aufstieg nach IV a 

IV b nach Aufstieg aus Vb 

Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb 

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 5 nach 9 
Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) 

Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 5 nach 9 Jah-
ren in Stufe 4, keine  
Stufe 6) 

Vb nach Aufstieg aus VIb (nur Lehrkräfte) 
(Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 

9 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 
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Entgelt- 
gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

6) 

8 

Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 

Vc ohne Aufstieg nach Vb 

Vc nach Aufstieg aus VIb 

8a 

8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a 

8 nach Aufstieg aus 7 

7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8 und 8a 

7 - 

7a 

7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a 

7 nach Aufstieg aus 6 

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 7 und 7a 

6 

VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vb (nur 
Lehrkräfte) 

VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc  

VIb ohne Aufstieg nach Vc 

VIb nach Aufstieg aus VII 

6a 

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a 

6 nach Aufstieg aus 5 

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a 

5 

VII mit ausstehendem Aufstieg nach VI b 

VII ohne Aufstieg nach VIb 

VII nach Aufstieg aus VIII 

5a 

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a 

5 nach Aufstieg aus 4 

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 und 5a 

4 - 

4a 

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 4a 

4 nach Aufstieg aus 3 

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 4 und 4a 

3 

VIII nach Aufstieg aus IXa 

VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII 

VIII ohne Aufstieg nach VII 

3a 

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 

3 nach Aufstieg aus 2 

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a 

2 Ü - 

2a 

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a 

2 nach Aufstieg aus 1 

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 2 und 2a 

2 

IXa 

IX mit ausstehendem Aufstieg nach IX a oder 
VIII 

IX nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6) 

X ( keine Stufe 6) 

1 a (keine Stufe 6) 

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1 a (kei-
ne Stufe 6) 

1 - - 
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Anlage B: Anlage 3 zum TVÜ-VKA: 

 

Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgrup-

pen für zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen Ent-

geltordnung stattfindende Eingruppierungs- und Einreihungsvorgänge (VKA)  
 
Entgelt- 
gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15 

 
Ia  
 
Ib mit Aufstieg nach Ia (zwingend Stufe 1, 
keine Stufe 6) 
 

- 

14 
 
Ib ohne Aufstieg nach Ia 
 

- 
 

13 

 
Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine abge-
schlossene wissenschaftliche Hochschul-
ausbildung voraussetzen (II mit und ohne 
Aufstieg nach Ib) 
 
[ggf. mit Zulagenregelung nach § 17 Abs. 8 
TVÜ-VKA] und weitere Beschäftigte, die 
nach der Vergütungsordnung zum BAT/BAT-
O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen unmittelbar 
in Verg.Gr. II eingruppiert sind 
 

 
- 

12 
 
III mit Aufstieg nach II 
 

- 
 

11 

 
III ohne Aufstieg nach II  
 
IVa mit Aufstieg nach III 
 

- 

10 

 
IVa ohne Aufstieg nach III 
 
IVb mit Aufstieg nach IVa 
 
Vb in den ersten sechs Monaten der Berufs-
ausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg 
nach IVa 
 

- 

9 
 

 
IVb ohne Aufstieg nach IVa  
 
Vb mit Aufstieg nach IVb 
 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 5 nach 9 
Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) 
 

9 (zwingend Stufe 1, Stufe 4 nach 7 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

8 

 
Vc mit Aufstieg nach Vb 
 
Vc ohne Aufstieg nach Vb 
 

7 mit Aufstieg nach 8 und 8a 

7 Keine  
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Entgelt- 
gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

7 mit Aufstieg nach 7a 
 
6 mit Aufstieg nach 7und 7a 
 

6 

 
VIb mit Aufstieg nach Vc  
 
VIb ohne Aufstieg nach Vc 
 

6 mit Aufstieg nach 6a 
 
5 mit Aufstieg nach 6 und 6a 

5 
 

 
VII mit Aufstieg nach VIb 
 
VII ohne Aufstieg nach VIb 
 

5 mit Aufstieg nach 5a 
 
4 mit Aufstieg nach 5 und 5a 

4 Keine 

 
4 mit Aufstieg nach 4a 
 
3 mit Aufstieg nach 4 und 4a 
 

 
 
3 
 
 
 

VIII mit Aufstieg nach VII 
 
VIII ohne Aufstieg nach VII 

3 mit Aufstieg nach 3a 
 
2 mit Aufstieg nach 3 und 3a  

2 Ü Keine 

 
2 mit Aufstieg nach 2a 
 
1 mit Aufstieg nach 2 und 2a 
 

2 

 
IX a mit Aufstieg nach VIII  
 
IX mit Aufstieg nach IXa oder VIII 
 
X ( keine Stufe 6) 
 

1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6) 

1 

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel  
 

- Essens- und Getränkeausgeber/innen 

- Garderobenpersonal  

- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich 

- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks 

- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten 

- Servierer/innen 

- Hausarbeiter/innen 

- Hausgehilfe/Hausgehilfin 

- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion) 
 
Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden.  
 
Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen Zuordnungen zu Ver-
gütungs-/Lohngruppen. 
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Anlage C:  

Altersteilzeit, VBL-Ausgleich und In-Kraft-Treten, Laufzeit  

(§§ 4 bis 6 TVÜ-Länder FU vom 22.11.2010): 
 
 

 
§ 4 

Altersteilzeit 
 

 

Für Beschäftigte der Freien Universität Berlin, für die vor Beginn der Altersteilzeitarbeit § 3 des An-
wendungs-TV Freie Universität Berlin galt und deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis spätestens am 31. 
Dezember 2009 begonnen hat, gilt folgende Sonderregelung: 

Bei der Berechnung der Altersteilzeitbezüge, Aufstockungsleistungen und zusätzlichen Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung bleiben Änderungen der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
nach dem 31. Dezember 2009 unberücksichtigt. 

 
 

 
§ 5 

VBL-Ausgleich 
 

 
Auf Beschäftigte, die vor dem 1. August 1949 geboren sind, und für die infolge der Reduzierung der 
Bezüge gem. § 4 Anwendungs-TV Freie Universität Berlin eine Verminderung der Betriebsrente aus 
der VBL-Pflichtversicherung eingetreten ist, findet die Vereinbarung zur Umsetzung des § 8 Anwen-
dungs-TV Freie Universität Berlin vom 11. April 2005 i.d.F. der 1. Änderung vom 12. Dezember 2006 
weiterhin Anwendung. 
 
 

 
§ 6 

In-Kraft-Treten, Laufzeit 
 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
(2) 1Soweit ein nach § 2 anzuwendender Tarifvertrag gekündigt wird, lassen die diesen Tarifvertrag 

schließenden Tarifvertragsparteien die Kündigung zum gleichen Zeitpunkt gegen sich gelten; 
das gilt auch für die Kündigung von Teilen eines Tarifvertrags. ²Dies hat zur Folge, dass die ge-
kündigten Tarifverträge oder Teile davon auch bei der Freien Universität Berlin nur noch im 
Wege der Nachwirkung gelten, bis nach § 2 anzuwendende Tarifverträge abgeschlossen sind, 
mit denen die gekündigten Tarifverträge oder Teile davon abgelöst werden. 3Ferner endet mit 
Ablauf der Kündigungsfrist auch zwischen den Parteien dieses Tarifvertrages für die Dauer der 
Nachwirkung die Friedenspflicht. 

 
(3)  Bereits gezahlte Unterschiedsbeträge, die aus Unterschieden zwischen Ansprüchen der Be-

schäftigten nach bisherigem Tarifrecht und den Ansprüchen aus dem zum 1. Januar 2011 in 
Kraft gesetzten Tarifrecht resultieren, werden durch die Freie Universität Berlin für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2011 bis zum Vollzug der Überleitung weder geltend gemacht noch zurück ge-
fordert.  

 
(4) 1Zeitgleich mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages treten der Überbrückungstarifvertrag FU Berlin 

vom 12. Dezember 2006, der Anwendungs-TV Freie Universität Berlin vom 30. Juni 2004 sowie 
der Lohn- und Vergütungstarifvertrag Nr. 1 für die Freie Universität Berlin vom 20. April 2010 
außer Kraft. ²Die §§ 4 und 5 dieses Tarifvertrages bleiben unberührt. 

 
(5) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-

vierteljahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2017, schriftlich gekündigt werden. 
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(6) Im Falle einer Kündigung dieses Tarifvertrages hat dieser dann nachwirkende Tarifvertrag Vor-

rang vor einem eventuell geltenden Verbands- bzw. Flächentarifvertrag. 
 

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 6: 
Im Falle einer Kündigung dieses Tarifvertrages behält sich die Freie Universität Berlin die Be-
endigung der bestehenden ordentlichen Mitgliedschaft im KAV Berlin vor. 

 
(7) Sollten einzelne Regelungen dieses Tarifvertrages, gleich aus welchem Grund, unwirksam sein 

oder werden, berührt dies die übrigen Regelungen nicht; für diesen Fall verpflichten sich die Ta-
rifvertragsparteien zu entsprechenden Verhandlungen mit dem Ziel, die bisherigen unwirksa-
men Regelungen durch solche zu ersetzen, die dem beabsichtigten Sinn und Zweck so nahe 
wie möglich kommen. 
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Anlage D: Niederschriftserklärungen zum TVÜ-Länder FU vom 22.11.2010: 
 
 
1. 1Eine Redaktionskommission der Tarifvertragsparteien kann ohne Tarifverhandlungen offen-

sichtliche redaktionelle Unrichtigkeiten im Tarifvertragstext berichtigen und Umstellungen des 
Tarifvertragstextes vornehmen. ²Entsprechendes gilt, wenn ein nach den Bestimmungen dieses 
Tarifvertrags anzuwendender Tarifvertrag geändert, ergänzt, abgelöst oder neu abgeschlossen 
wurde und deshalb redaktionelle Anpassungen in diesem Tarifvertrag – insbesondere wegen 
offensichtlich unrichtiger oder unvollständiger Bezugnahmen – erforderlich sind. 

 
2. Wenn ein nach den Bestimmungen dieses Tarifvertrags anzuwendender Tarifvertrag geändert, 

ergänzt, abgelöst oder neu abgeschlossen wurde und deshalb wesentliche Tariflücken oder 
Widersprüche bei der Anwendung dieses Tarifvertrages entstehen, verpflichten sich die Tarif-
vertragsparteien zur unverzüglichen Aufnahme von Tarifverhandlungen. 

 
3. Ziff. 1 und 2 gelten entsprechend bei Änderungen des Angleichungs-Tarifvertrages Land Berlin 

vom 14. Oktober 2010. 
 
4. Auswirkungen des neuen Tarifrechts auf einzelvertragliche Vereinbarungen: 

 

1Einzelvertragliche Vereinbarungen über die Zahlung einer höheren Vergütung/eines höheren 
Lohnes als der/des tarifvertraglich zustehenden werden durch das Inkrafttreten dieses Tarifver-
trages nicht berührt. 2Werden Beschäftigte übertariflich nach einer höheren Vergütungs-
/Lohngruppe als der zustehenden eingruppierungsmäßig behandelt (z. B. nach den Regelungen 
der VBSV 2000 oder des Haushaltsstrukturgesetzes 1997) wird auch bezüglich der höheren 
Vergütungs-/Lohngruppe eine Überleitung nach den Regelungen des TVÜ-Länder in der Fas-
sung dieses Tarifvertrages durchgeführt. 3Dies gilt entsprechend, wenn eine übertarifliche Zula-
ge in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der/dem aufgrund der Eingruppierung zu-
stehenden Vergütung/Lohn und der/dem tarifvertraglich zustehenden gezahlt wird. 

 
5.  Zur Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 TVÜ-Länder i. d. F. des TVÜ-Länder FU: 
 

Für die Berechnung der Entgelt- bzw. Bemessungssatzanpassungen nach dem 1. August 2011 
kann vom jeweils zuletzt maßgebenden Entgelt aus der individuellen Endstufe ausgegangen 
werden.  
 
Beispiel 1: 
 
1Das Entgelt nach der individuellen Endstufe beträgt am 1. August 2011 3.000 €. 2Zum 
1. Oktober 2011 wird die Tariferhöhung vom Länderbereich übernommen, welche die Entgelte 
dort um 40 € und anschließend um 2 % angehoben hat.  
 
1. Schritt 
Erhöhung auf das Niveau des Länderbereichs bei Berücksichtigung des Bemessungssatzes 
von 97 v. H.: 
 
3.000 € : 97 v. H. = 3.092,78 €, 
 
2. Schritt 
Übernahme der Tariferhöhung: 
 
a) 3.092,78 € + 40 € = 3.132,78 € 
b) 3.132,78 € + 2 v. H. = 3.195,44 €, 
 
3. Schritt 
Anwendung des Bemessungssatzes von 97 v. H.: 
 
3.195,44 € x 97 v. H. = 3.099,58 €. 
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Beispiel 2: 
 
1Im Jahr 2012 wurden die Entgelte um 3 % angehoben, so dass sich das Entgelt aus der indivi-
duellen Endstufe vom Beispiel 1 auf 3.192,57 € erhöht hat. 2Zum 1. April 2013 wird die Tarifer-
höhung vom Länderbereich übernommen, die die Entgelte dort erneut um 3 % angehoben hat. 
3Außerdem erhöht sich der Bemessungssatz von 97 % auf 97,5 %. 
 
1. Schritt 
Erhöhung auf das Niveau des Länderbereichs bei Berücksichtigung des Bemessungssatzes 
von 97 v. H.: 
 
3.192,57 € : 97 v. H. = 3.291,31 € 
 
2. Schritt 
Übernahme der Tariferhöhung: 
 
3.291,31 € + 3 v. H. = 3.390,05 € 
 
3. Schritt 
Anwendung des Bemessungssatzes von 97,5 v. H.: 
 
3.390,05 € x 97,5 v. H. = 3.305,30 €. 
 
Die Berechnungsmethode gilt auch für individuelle Zwischenstufen. 

 


